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Dieser Arbeitsplatz ist verwaist – hoffentlich kommt heute ein Vertreter

Hat die Justiz 2003 schon erreicht?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht ein-
fach. Der Vollausstattungsprozess der Jus-
tiz NW ist fast abgeschlossen. Nahezu alle
Gerichte und Staatsanwaltschaften verfü-
gen über vernetzte IT-Arbeitsplätze. Eine
Auflistung der wichtigsten Programme mit
Erläuterungen zum Einsatzgebiet und zum
Verfahrensstand (und zum Dschungel der
Bezeichnungen) findet sich im Landesin-
tranet der Justiz unter dem Punkt „Informa-
tionstechnik – Verfahren/Projekte“.

Dennoch: Ein Meilenstein, der der Justiz
in der jetzigen Situation weiter helfen
könnte, fehlt noch in der Liste der auf brei-
ter Front landesweit eingesetzten Program-
me, nämlich „Judica“. Also das Ziel 2003
noch nicht erreicht?

Um auf das Beispiel des halbleeren oder
halbvollen Glases zu kommen, welchen
Zustand haben wir? Die Justiz selbst neigt
immer zu der Aussage, dass das Glas
halbleer ist. Dennoch sollte man nicht über-
sehen, dass ein ganz leeres Glas, im Verlauf
der letzten Jahre mindestens zur Hälfte 
gefüllt wurde. Viele Dinge, die heute als
Selbstverständlichkeit angesehen werden,
wären ohne den Schritt „Justiz 2003“ und
den Willen, eine Software für die ordentli-
che Gerichtsbarkeit zu entwickeln, gar
nicht möglich gewesen. Die Möglichkeit,
auf die juris-Datenbanken vom dienstli-
chen und privaten Arbeitsplatz aus kosten-
los zugreifen zu können, gäbe es nicht,
wenn sich die Justiz nicht zur Modernisie-
rung entschlossen hätte. Internetzugang
und E-Mail am Arbeitsplatz wären nach

wie vor Fremdworte. Auch der Umstand,
dass mit vielen Verlagen Rahmenverträge
abgeschlossen wurden, die einen erheblich
günstigeren Softwareeinkauf für den priva-
ten Arbeitsplatz zulassen, wäre ohne das
Programm „Justiz 2003“ nicht vorstellbar.
Erfreulich insoweit auch, dass vom Herbst
2003 bis zum Frühjahr 2004 die Möglich-
keit eröffnet wird, auf die Beck-online Sei-
ten zuzugreifen. Alles Fortschritte und Ent-
wicklungen, die für die staatsanwaltliche
und richterliche Tätigkeit erfreulich sind
und von denen vor noch gar nicht allzu lan-
ger Zeit niemand angenommen hat, dass sie
überhaupt verwirklicht werden.

Der Fortschritt wird aber auch mit harten
Opfern erkauft, denn zum Selbstzweck er-
folgen diese positiven Veränderungen lei-
der nicht. Sie kosten Arbeitsplätze im Be-
reich der Servicekräfte. Dieses Opfer tut
zur Zeit sehr weh, denn hier macht sich be-
merkbar, dass unter anderem die Verzöge-
rungen, die bei der Einführung von „Judi-
ca“ eingetreten sind, auch dazu führen,
dass mit immer weniger Leuten eine an-
wachsende Arbeitsmenge erledigt werden
muss. Hier liegt das eigentliche Problem:
Wir sind darauf angewiesen, dass in naher
Zukunft eine Software zur Verfügung steht,
die tatsächlich die Möglichkeit eröffnet,
auf Dauer mit weniger Personal, die anste-
henden Aufgaben zu bewältigen. 

Vielleicht wird man hier bei „Judica“
noch Abstriche machen müssen. Zur Zeit
wird deutlich, dass die Arbeit am richterli-
chen Arbeitsplatz für eine Software so
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komplex ist, dass sich eine Abbildung in
elektronischer Form nicht ohne weiteres er-
möglichen lässt. Die Anforderungen, die
wir als Richterschaft selbst formuliert ha-
ben – die Software soll möglichst offen
sein und eine Vielzahl von Bearbeitungs-
möglichkeiten zulassen – führt auf der an-
deren Seite dazu, dass das Zusammenspiel
mit dem „Serviceteil“ nicht immer rei-
bungslos funktioniert. Gefordert ist von
uns aber auch die Offenheit Neuerungen
gegenüber, die wir selbst von dem System
gegenüber unserer Arbeitsweise gefordert
haben. Gefordert ist von uns auch das Ver-
ständnis dafür, dass das Programm „Justiz
2003“ aus vielen einzelnen Bausteinen be-
steht, die nur in ihrem Zusammenwirken
das Ganze ausmachen. Wir können nicht
auf der einen Seite Verbesserungen als
Selbstverständlichkeiten hinnehmen und
auf der anderen Seite alles, was nicht sofort
funktioniert, als schlecht und unannehmbar
kritisieren. Wenn man alle Punkte zusam-
mennimmt, kommt man, so zumindestens
der Verfasser dieses Artikels, zu dem Er-
gebnis, dass das Glas halbvoll ist.

Für alle, die den Artikel bisher zu positiv
finden, zum Schluss aber auch der wichtige
Hinweis in eine Richtung, die wir leider am
Wenigsten beeinflussen können. Es ist eine
Binsenweisheit, dass grundlegende Verän-
derungen einer Organisation einen enor-
men Kraftakt darstellen und Personal in ho-
hem Maße binden. Von daher ist es nicht zu
verantworten, dass gerade in dieser Phase
in erheblichem Umfang Personal abgebaut
wird. Allein die Zeiten, die durch notwen-
dige Schulungen ausfallen und durch die
Schwierigkeiten, die immer mit der Ein-
führung einer neuen Software verbunden
sind, lassen sich mit immer weniger Perso-
nal nicht auffangen. Es ist auch nicht ver-
ständlich, dass von den Kräften, die ent-
sprechend der neuen Berufsanforderungen
in der Justiz ausgebildet werden, nur weni-
ge übernommen werden. Die Arbeitsanfor-
derungen im Servicebereich der Justiz sind
auf die Justizfachangestellten zugeschnit-
ten. Diese Kräfte bilden wir auch aus, da-
mit wir sie dann danach an Rechtsanwalts-
kanzleien und andere Arbeitgeber vermit-
teln. Bei allem Haushaltsdruck wäre etwas
mehr Weitsicht und eine verlässliche, seriö-
se Planung Balsam auf die momentanen
Wunden der Justiz. 

Protest gegen Besoldungseinschnitte
und Personaleinsparungen

Aus der Arbeit des Vorstands

Der Geschäftsführende Vorstand tagte in
Düsseldorf und Hamm am 2. 6./14. 7. 2003.

Die Rasenmäher-Methoden, mit denen
jetzt die Personaldecke gekürzt und die
personellen und sächlichen Kosten redu-
ziert werden sollen, veranlassten den Lan-
desverband NW des DRB zu zahlreichen
Aktionen. Mit der Presseerklärung vom 
14. 7. 2003 und den eigenen Verbesse-
rungsvorschlägen, die in einem Papier „10
Punkte aus der Praxis“ am 24. 7. 2003 der
Öffentlichkeit vorgestellt wurden (siehe
den umfangreichen Text im Internet:
www.drb-nrw.de), versucht der Richter-
bund, für die Justiz Alternativen aufzuzei-
gen. Vor dem Hintergrund, dass die Ent-
wicklung der Richterbesoldung seit Jahr
und Tag hinter den Tarifabschlüssen der
übrigen Bediensteten des öffentlichen
Dienstes und insbesondere der freien Wirt-
schaft zurückgeblieben ist, kann es nicht
angehen, dass von Richtern und Staatsan-
wälten immer mehr Arbeit zu immer
ungünstigeren Arbeitsbedingungen abver-
langt wird. Der Landesverband hat eine 10-
Jahres-Statistik zur Besoldung erstellt, um
die Benachteiligungen deutlich zu machen.

Auch auf der Landesvertreter-Versamm-
lung am 9. Oktober 2003 in Bad Honnef
wird dies in mehreren Arbeitsgruppen ein

Thema sein. Den rechtspolitischen Spre-
chern der Parteien des Landtages NW soll
Gelegenheit gegeben werden, in einer Dis-
kussionrunde zum Thema Mitbestimmung
innerhalb der Behördenstruktur (wie bisher
fehlende Basisvertretung der Staatsanwälte
in den 19 Staatsanwaltschaften des Landes)
Stellung zu beziehen. Zur Vorbereitung
dieser Veranstaltung dienen große Teile
dieses Heftes.

Wegen der immer kritischer werdenden
Situation im öffentlichen Dienst ist eine
starke Interessenvertretung der Bedienste-
ten erforderlich. Nur eine große Zahl von
Mitgliedern verschafft Gehör bei den für
die Justiz Verantwortlichen im Bund und in
den Ländern. Der Vorstand fordert seine
Mitglieder auf, vermehrt für die Mitglied-
schaft in unserem Verband zu werben und
insbesondere neu ins Berufsleben eingetre-
tene Richter-innen und Staatsanwält(e)in-
nen zum Beitritt zu bewegen. Das Engage-
ment in unseren Verbandsgremien ist eh-
renamtlich, muss aber genauso intensiv be-
trieben werden wie manche Arbeit auch,
sodass auch Hilfe bei der Bewältigung der
anstehenden Verbandsarbeit benötigt wird.
Melden Sie sich, geehrte Leser-innen, und
unterstützen Sie den Richterbund mit Rat
und Tat und Beitrag!

10 Punkte aus der Praxis
Strukturkrise, Schuldenfalle, Ansehensver-
lust der Politik . . ., nur über eine Aufgaben-
kritik und Reformen, denen der Bürger 
vertrauen kann, können die gravierenden
Probleme bewältigt werden.

Der Deutsche Richterbund – Landesver-
band NW – reagiert auf die tiefgreifende
Krise unseres Landes und legt der Landes-
regierung und dem Landtag offiziell sein
Papier „10 Punkte aus der Praxis“ vor. Ziel
dieses Papiers ist es, die Funktionsfähigkeit
der Justiz zu erhalten. Ihre Aufgaben sind auf
das Notwendige zu beschränken, ihre Ar-
beitsbedingungen sind effizient zu organi-
sieren und Missbrauch ist auszuschließen.

Dazu einige Beispiele aus dem Papier
„10 Punkte aus der Praxis“:
● Die Einnahmen aus den Bußgeldbe-
scheiden sind von den Öffentlichen Haus-

halten abzukoppeln. Der Bürger misstraut
z. Zt. der Rechtmäßigkeit der Bußgeldbe-
scheide weitgehend, da er davon ausgeht,
diese würden nur erlassen, um Einnahmen
zu erzielen. Eine Vielzahl der bei Gericht
eingelegten Einsprüche ist so zu erklären.
Der Deutsche Richterbund schlägt zur Pro-
blemlösung eine bisher noch nicht disku-
tierte Fondslösung vor.

● Wirtschaftliche Überlegungen der Pro-
zessparteien sind zu stärken. Dies gilt vor
allem für den Bereich der Prozesskosten-
hilfe. Hier zahlen die Parteien weder die
Kosten des eigenen Anwalts, noch Ge-
richtsgebühren oder Auslagen für Beweis-
erhebungen, so dass sie derartige Überle-
gungen nicht anzustellen brauchen. Der
DRB schlägt insoweit u. a. vor, den Prü-
fungsmaßstab des Gerichts bei der PKH-
Entscheidung auf wirtschaftliche Überle-
gungen zu erstrecken. Außerdem ist
grundsätzlich eine Kostenbeteiligung aller
Parteien einzuführen.

Presseerklärungen

*Presseerklärungen vom 24. Juli 2003 und 14. Juli 2003
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● Im Bereich der Rechtsschutzversiche-
rungen ist aus den gleichen Gründen si-
cherzustellen, dass neue Versicherungsver-
träge grundsätzlich nur noch mit Selbstbe-
teiligung abgeschlossen werden.

● Bei der Polizei und auch der StA kommt
es wegen der neu eingeführten Budgetie-
rung zur Einstellung von Strafverfahren,
weil die notwendigen finanziellen Mittel
nicht zur Verfügung stehen. So können et-
wa Dolmetscher- und Sachverständigen-
kosten. Kosten von Gegenüberstellungen
usw. nicht immer gezahlt werden. Eine
Strafjustiz nach Kassenlage darf es nicht
geben. Für solche Ausgaben darf es keine
Budgetierung geben.

● Nach dem derzeitigen Recht kann es
zum Erlass von Bewährungsstrafen kom-
men, obwohl der verurteilte Straftäter nicht
eine der ihm vom Gericht auferlegten Wei-
sungen, etwa mit einem Bewährungshelfer

zusammen zu arbeiten, erfüllt hat. Damit
kann die Aufgabe der Resozialisierung von
Straftätern nur unzureichend wahrgenom-
men werden.

● Im Bereich des Strafverfahrens fordert
der Deutsche Richterbund die Möglichkeit
der Anschlussberufung durch die StA, um
im Berufungsrechtszug zu einem Gleichge-
wicht zwischen Verteidigung und Staatsan-
waltschaft zu kommen. Außerdem ist es er-
forderlich, das Beweisantragsrecht zeitlich
zu beschränken, um die Strafverfahren zu
beschleunigen.

Diese und viele weitere Vorschläge 
haben wir in unserem Papier „10 Punkte
aus der Praxis“ zusammengestellt und per
E-Mail versandt. Sie können auch auf der
Internetseite des DRB (www.drb-nrw.de
unter der Rubrik „Aus der Arbeit des Vor-
standes“) nachgelesen werden.

Düsseldorfer Signale – Hammer-Echo
Der Deutsche Richterbund – Landesverband
NW – wendet sich entschieden gegen die
als „Düsseldorfer Signale“ bezeichneten
kopflosen Sparvorschläge der Landesregie-
rung. Die gegenwärtige Krise ist nicht 
allein eine Wirtschafts-, sondern auch eine
Vertrauenskrise der Politik.

Es kann nicht hingenommen werden,
dass die Folgen verfehlter Politik, die zu
dieser Krise geführt hat, nunmehr einseitig
von den Richtern, Staatsanwälten und Jus-
tizbediensteten getragen werden sollen.
Bereits heute ist der Sonntag zum Regelar-
beitstag für Richter und Staatsanwälte ge-
worden und die Beamten lassen tausende
von Überstunden verfallen, um die Justiz
arbeitsfähig zu halten. Massive Gehaltskür-
zungen und die Heraufsetzung der tägli-
chen Arbeitszeit auf ein Niveau, das in
Deutschland seit 1919 als überwunden gilt,
sind keine Lösung.

Die prekäre Haushaltslage des Landes
NW lässt sich nach der Einschätzung des

Deutschen Richterbundes – Landesverband
NW – nur bewältigen, wenn es der Politik
gelingt, durchgreifende Reformen durchzu-
setzen und auf diese Weise das Vertrauen
der Bürger in die Handlungsfähigkeit der
Politik zurückzugewinnen.

Für die Justiz bedeutet das, umgehend
eine konsequente Aufgabenkritik durchzu-
führen und alle Möglichkeiten zu ihrer Ent-
lastung zu ergreifen.

Die Politik der vergangenen Jahre hat
das Gegenteil bewirkt:

● Die Aufgaben sind in den letzten Jahren
ausgeweitet worden, Kostenfolgen für den
Landeshaushalt sind außer Acht geblieben
(Betreuungsrecht, Insolvenzrecht),

● das Zivilverfahren ist durch die ZPO-
Reform komplizierter und langwieriger ge-
staltet worden, dies droht nunmehr auch
dem Strafprozess,

● das Personal wird ohne die notwendigen
Entlastungen verringert, auf den schlep-
penden Fortschritt bei der Ausstattung mit
moderner Bürotechnik wird keine Rück-
sicht genommen,

● wichtige Reformvorhaben (Justizmoder-
nisierungsgesetz) werden dagegen hinaus-
gezögert.

Der Deutsche Richterbund – Landesver-
band NW – fordert die Politiker auf,
grundsätzlich über die Aufgaben der Justiz
und Verfahrensfragen nachzudenken, ins-
besondere in den Problembereichen Be-
treuungsrecht, Insolvenzrecht und Prozess-
kostenhilfe. Er wird am 24. Juli 2003 mit
eigenen Vorschlägen zur Schaffung des
dringend notwendigen Reformklimas bei-
tragen und der Politik die fehlenden Ideen
hierzu liefern. Wir erwarten, dass die Poli-
tiker die Vorschläge des Deutschen Rich-
terbundes offen aufnehmen und bereit sind,
diese umzusetzen.

Kurioses
Auf Pflichtbewusstsein und eheliche Soli-
darität einer besonderen Art traf ein Amts-
richter in Bonn. Zu der auf mehrere Tage
angesetzten Verhandlung vor dem Schöf-
fengericht erschien nicht der Schöffe, son-
dern dessen Ehefrau. Ihr Mann sei beruf-
lich verhindert und habe sie gebeten, ihn
zu vertreten, erklärte sie dem verdutzten
Richter. Spätestens zum Urteil werde er er-
scheinen und auch bestens informiert sein.
Sie habe ihm nämlich versprochen, jede
Einzelheit der Verhandlung zu berichten. –
Berichten kann die Ehefrau dem Schöffen
tatsächlich viel, aber es wird ihn nicht freu-
en. Neben einem Ordnungsgeld muss er
nun auch noch die Kosten des geplatzten
Verfahrens tragen.
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und neue Lebensfreude entwickeln. Wir unterstützen sie außerdem bei ihrer beruflichen und sozialen
Wiedereingliederung. Weitere Informationen unter www.therapieverbund-herne.de/kadesch

BUSSGELDZUWEISUNGEN
helfen uns, die Gesundheit sucht-
kranker Menschen zu schützen.
Bitte unterstützen Sie uns.

G E M E I N N Ü T Z I G E  G E S E L L S C H A F T

 ZUR  FÖRDERUNG DER

JUGEND- UND SUCHTKRANKEN-HILFE

KADESCH gGMBH .  HAUPTSTR .  94  .  44651  HERNE .  TE L .  0  23  25  /  38  92  .  FAX  3  31  97  .  HERNER  SPARKASSE B L Z  4 3 2  5 0 0  3 0  .  K O N T O  1 3 4 0 9.

Besoldung 2003
Die Bundesregierung hat am 21. Mai
2003 beschlossen, dem Bundestag das
Besoldungsanpassungsgesetz 2003 zur
Beschlussfassung zuzuleiten. Zugleich
hat sie bekundet, der Bundesratsinitiati-
ve über die so genannten Öffnungsklau-
seln zur Absenkung des Weihnachts- und
Urlaubsgeldes zuzustimmen.

Die Anpassung im Einzelnen
Der Gesetzentwurf zeichnet das Tarif-
ergebnis im öffentlichen Dienst nur
lückenhaft und mit zeitlicher Verzöge-
rung nach:
– lineare Anpassung der Dienst- und

Versorgungsbezüge um insgesamt
4,4% in drei Stufen in den Jahren 2003
und 2004

– ab 1. April 2003 +2,4% für die 
Besoldungsgruppen A 2 bis A 11

– ab 1. Juli 2003 +2,4% für die übrigen 
Besoldungsgruppen

– ab 1. April 2004 +1,0%
– ab 1. August 2004 +1,0 %
– Einmalzahlungen für die Empfänger

von Dienst- und Versorgungsbezügen
im Jahr 2003 in Höhe von 7,5 % der
Bezüge, max. 185 Euro sowie eine
weitere Einmalzahlung in 2004 in
Höhe von 50 Euro

– Besonderheiten bei den Versorgungs-
bezügen unter Berücksichtigung des
Versorgungsänderungsgesetzes 2001:
Im Jahr 2003 Minderung des linearen
Anstiegs auf 1,86 %, statt 2,4 % und im
Jahr 2004 um jeweils 0,46 %, statt je-
weils um 1%.

Verfahrensdauer
Das Beratungs- und Beschluss-

verfahren im Bundestag und Bundesrat
wird sehr langwierig werden. Die Exper-
ten rechnen mit dem Ende des komplet-
ten Durchgangs (u. a. Zustimmungsver-
fahren im Bundesrat und Durchführung
eines etwaigen Vermittlungsverfahrens)
nicht vor Anfang Oktober 2003.

Entnommen aus: dbb-magazin

Abschlagszahlungen angekündigt
Nach einem Runderlass des FinMin vom 30. 6. 2003 werden als Ergebnis der letzten Ta-
rifrunde unter dem Vorbehalt der späteren gesetzlichen Regelung der Erhöhungsbeträge für
Richter und Staatsanwälte in NRW wie folgt Abschläge gezahlt:

Alle Richter und Staatsanwälte, die für den gesamten Monat April 2003 und mindestens
einen Tag im Monat Mai 2003 Anspruch auf Dienstbezüge hatten, sollen mit den Bezügen
für August einen Abschlag auf den Betrag von 185,– € ausgezahlt erhalten, der als Höchst-
betrag an Einmalzahlung für unsere Besoldungsgruppen gesetzlich festgelegt werden soll.

Auf die geplanten linearen Erhöhungen der Bezüge um 2,4 % sollen erst mit der Zah-
lung für die Bezüge ab Oktober 2003 monatliche Abschlagszahlungen geleistet werden, da
diese Erhöhung ab Besoldungsgruppe A 12 erst ab Oktober 2003 gewährt werden soll. Da-
bei geht der FinMin davon aus, dass der Landtag NW die insoweit ihm künftig zustehen-
de landesrechtliche Regelungskompetenz nutzt und den frühesten Zeitpunkt einer anson-
sten ab Juli 2003 rechtlich möglichen linearen Erhöhung der Bezüge um drei Monate zu
unseren Ungunsten verschiebt, also damit im Ergebnis die Erhöhung für diese Monate er-
satzlos streichen wird.

Ein bitteres Ergebnis

R-Besoldung im 10-Jahresvergleich
Auch die Beamten und Richter sollen nach
den jährlich wiederholten Forderungen der
Haushaltspolitiker ihren Beitrag zur Kon-
solidierung der Staatsfinanzen bringen. Sie
fordern deshalb Zurückhaltung bei Gehalts-
erhöhungen, führen Kostendämpfungspau-
schalen ein und entwickeln ein hohes Maß
an Kreativität in Bezug auf mögliche Ein-
sparungen bei den Gehältern.

Wie steht es aber nun tatsächlich um die
Gehälter von Richtern und Staatsanwälten?
Halten sich die Einsparungen noch in ei-
nem vertretbaren Rahmen oder ist der An-
schluss an die allgemeine Lohnentwick-
lung verloren gegangen ? 

Wer solche Fragen stellt, erhält keine
konkreten Antworten – aus gutem Grund,
wie der Deutsche Richterbund (Landesver-
band NW) nunmehr in einer eigenen Un-
tersuchung festgestellt hat. Das Resultat ist
bitter. Trotz ständiger Arbeitsverdichtung
mussten die Ri+StA in den letzten 10 Jah-
ren einen realen Einkommensverlust hin-
nehmen. Zudem sind die Gehälter in der
Privatwirtschaft seit 1992 annähernd dop-
pelt so stark gestiegen wie unsere Bezüge. 

Die Bruttogehälter der Ri+StA sind von
1992 bis zum Jahr 2002 um insgesamt
18,13% gestiegen. Mit dieser Erhöhung
konnten jedoch noch nicht einmal die in
NRW um 19,73% gestiegenen Verbrau-
cherpreise ausgeglichen werden. Schon al-
lein hierdurch ist also ein realer Einkom-
mensverlust von 1,6% eingetreten.

Interessant ist auch der Vergleich zu den
Gesamtsteuereinnahmen des Landes. Diese
unterlagen naturgemäß größeren Schwan-
kungen; erreichten jedoch bis zum Ende
des Untersuchungszeitraums im Jahr 2002
eine Steigerung von 20,99%. Die durch-
schnittliche Steigerung der Steuereinnah-
men betrug dabei 2,01%. Sieht man einmal
von dem Jahr 2001 ab, in dem die Steuer-
einnahmen einen deutlichen Einbruch von
– 6,1% erlitten, lag die Steigerung der
Steuereinnahmen in den letzten 5 Jahren
immer deutlich über der Steigerung der
Gehälter der Ri+StA. 

Bleibt schließlich noch die Frage, ob
sich derartige Tendenzen auch in der Pri-
vatwirtschaft wiederfinden. Der Vergleich
zu den Gehältern in der Privatwirtschaft ist
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aber schlichtweg niederschmetternd. Die Gehälter der Angestell-
ten im produzierenden Gewerbe der Privatwirtschaft und in den
vom Landesamt für Daten und Statistik ausgewerteten Dienstlei-
stungsbereichen sind seit 1992 um insgesamt 36,03% gestiegen,
also nahezu doppelt so hoch wie die der Bezüge der Ri+StA. Es
kann also mit Recht behauptet werden, dass die R-Besoldung
von der allgemeinen Lohnentwicklung abgehängt worden ist. 

Dieses Ergebnis verschärft sich noch bei einem Vergleich der
Netto-Gehälter. 

Im Jahr 1993 betrug der Arbeitnehmeranteil für die Sozialver-
sicherungen insgesamt ca. 18%. Läßt man einmal den Umstand
außer Betracht, dass bei den Gehältern, die der R-Besoldung ent-
sprechen, der absolute Prozentsatz unter Berücksichtigung der
Beitragsbemessungsgrenze niedriger läge, so ist der Arbeitneh-
meranteil bis zum Jahr 1997 zunächst auf 21,5% angestiegen.
Anschließend ist er durch die auch von Ri+StA gezahlten Steu-
ersubventionen bis zum Jahr 2002 auf ca. 20,65% gesenkt wor-
den. Von diesem Ergebnis können die Ri+ StA nur träumen. 

Auf diese Steigerung entfällt nämlich ein Anteil von 0,85%
auf die zum Jahr 1995 eingeführte Pflegeversicherung, die die
Ri+StA ebenfalls durch private Versicherungen abdecken mus-
sten. Daneben wurden die Bezüge der Ri+StA auch durch die
exorbitanten Steigerungen der privaten Krankenversicherungs-
beiträge und die Kostendämpfungspauschale belastet. Die hier-
durch bewirkten Einkommensverluste übersteigen den Anstieg
der Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungen, sodass
sich die meisten Kolleg-inn-en finanziell besser stünden, wenn
sie gesetzlich krankenversichert wären.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass der Landeshaushalt
vor allem im Jahr 2003 in eine desolate Lage gekommen ist. Die
Richter und Staatsanwälte des Landes NW haben jedenfalls in
den letzen Jahren Maß gehalten und damit keinerlei Anteil an der
finanziellen Situation des Landes. Zudem wird den Ri+StA durch
eine ständige Aufgabenverdichtung und durch ihre Mitwirkung
an der Reorganisation der Justiz immer mehr abverlangt. 

Der Deutsche Richterbund wird sich deshalb mit aller Kraft
gegen die ungerechten und demotivierenden Kürzungsvorschlä-
ge zur Wehr setzen. Es ist völlig inakzeptabel, daß Ri+ StA nun-
mehr die Zeche für einen von der Arbeitgeberseite als zu hoch
empfundenen Tarifabschluss zahlen und durch eine Kürzung des
Weihnachts- und Urlaubsgeldes die Gehaltserhöhung für den
Justizangestellten aus dem Nebenzimmer finanzieren sollen.

Jens Gnisa, Geschäftsführer des DRB-Landesverband NW

Aus der Presse

NRW-Richterschaft geht mit der Landesregierung
hart ins Gericht
Der geplante Stellenabbau in der NRW-Justiz hat die Richter-
schaft des Landes aufgebracht. Der Deutsche Richterbund be-
zeichnete das Sparkonzept der rot-grünen Landesregierung am
Dienstag als „kopflos“. Die prekäre Haushaltslage lasse sich nur
mit durchgreifenden Reformen bewältigen. Gehaltskürzungen und
die Heraufsetzung der täglichen Arbeitszeit seien keine Lösung.

Bereits jetzt leisteten Richter und Staatsanwälte 13 % Mehrar-
beit, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Jens Grisa. Die
Heraufsetzung der Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 41 Stunden
sei somit „illusorisch“. Der damit verbundene Personalabbau
von 6,5 % – zusätzlich zu den ohnehin geplanten Einsparungen –
werde starke Probleme bereiten. Die Politik habe der Justiz in
den letzten Jahren zusätzliche Aufgaben und Lasten aufgebürdet,
etwa beim Betreuungs- und Insolvenzrecht. Zivilverfahren seien
durch Eingriffe des Gesetzgebers komplizierter und langwieriger
geworden, dies drohe nun auch bei Strafprozessen. Die Ausstat-
tung mit moderner Bürotechnik komme nur schleppend voran.
Wichtige Reformvorhaben würden hinausgezögert.

Hamm (dpa/lnw) – Dienstag, 15. Juli 2003, 11.12 Uhr
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Gebunden an Recht und Gesetz
– und an die Justizverwaltung?

Mitbestimmung der Richter und Staatsanwälte

Diskussion mit den rechtspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen:

Frank Sichau (SPD)
Peter Biesenbach (CDU)
Dr. Robert Orth (FDP)
Sybille Haußmann (Bündnis 90/Die Grünen)

Tagesordnung
1. Tätigkeitsbericht des 

Geschäftsführenden Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl der Kassenprüfer für das 

Geschäftsjahr 2003
6. Beitragsanpassung
7. Haushaltspläne 2003 und 2004
8. Bericht über die Sitzung der

Assessorenvertreter/innen der
Bezirksgruppen am 8. 10. 2003

9. Staatsanwaltsfragen
10. Bericht zu „Richter und 

Staatsanwalt in NRW“ (RiStA)
11. Verschiedenes

Die Vertreterversammlung tagt ver-
bandsöffentlich. Jedes Mitglied ist be-
rechtigt, in der Versammlung das Wort
zu ergreifen. Daher sind alle Mitglieder
des Verbandes eingeladen, an den Bera-
tungen der Versammlung teilzunehmen,
um auf diese Weise zur Meinungsbil-
dung zu den aktuellen Fragen der Jus-
tizpolitik beizutragen und die Anliegen
der Richterinnen und Richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte unseres
Landes vorzubringen.

LANDESVERTRETERVERSAMMLUNG

des Deutschen Richterbundes, Landesverband Nordrhein-Westfalen
Donnerstag, 9. Oktober 2003, 10.00 Uhr

Hotel Seminaris, Bad Honnef, Alexander-von-Humboldt-Str. 20

Grußworte:
Wolfgang Gerhards
Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes

Der öffentliche Dienst bedarf dringend ei-
ner Modernisierung. Der Deutsche Richter-
bund – Landesverband NW –  ist zu kon-
struktiver Mitarbeit bereit. Die Ausgestal-
tung einer zukunftsfähigen Justiz setzt da-
bei unabdingbar voraus, dass das für Rich-
ter und Staatsanwälte geltende rückständi-
ge Personalvertretungsrecht des Landes
NW unverzüglich reformiert wird.  Hieraus
ergeben sich die nachstehenden  Forderun-
gen

Forderungen des Deutschen Richterbundes – Landesverband NW

Zur Reform der Beteiligungsrechte für Richter und Staatsanwälte
1. Für Richter und Staatsanwälte ist ange-

sichts ihres Amtsauftrags ein eigenstän-
diges und einheitliches Mitbestim-
mungsrecht zu schaffen, das ihrer Stel-
lung im System der Gewaltenteilung ge-
recht wird. Eigenständigkeit schließt die
Verweisung auf das allgemeine Perso-
nalvertretungsrecht aus. 

2. Die Beteiligungsrechte sind zu stärken.
Mitbestimmung ist in allen personellen, 

sozialen, organisatorischen und sonsti-
gen Angelegenheiten erforderlich. 

3. Richter- und Staatsanwaltsräte sind früh-
zeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu
unterrichten und am Entscheidungspro-
zess zu beteiligen. 

4. Die der Stellung von Richtern und
Staatsanwälten am ehesten gerecht wer-
dende Mitwirkungsform ist die Dienst-
vereinbarung.

Richterräte sind gefordert
Am 26. Mai 2003 fand in Recklinghausen
die diesjährige Tagung von Mitgliedern al-
ler Richterräte in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit des Landes NW statt. Über
hundert Teilnehmer aus den örtlichen Rich-
terräten, den Bezirksrichterräten und dem
Hauptrichterrat diskutierten einen umfang-
reichen Themenkatalog. Es zeigte sich
schnell, dass die nunmehr auch bei der Ju-
stiz angekommene rigide Sparpolitik die
Arbeit der genannten Mitbestimmungsgre-
mien in nächster Zeit bestimmen wird.

Einleitend umriss die Vorsitzende des
Hauptrichterrates (HRR), RinOLG Ros-

witha Müller-Piepenkötter, kurz die Mit-
wirkungsmöglichkeiten der Richterräte und
ihre Nutzung. Sie wies beispielhaft darauf
hin, dass auch die Arbeitszeit und -organi-
sation des nichtrichterlichen Dienstes die
Richter betreffen kann und in diesem Fall
durch die betroffenen Richterräte eine Be-
teiligung angemahnt werden sollte. Gleiches
gilt für Haushaltsfragen, z. B. im Zusam-
menhang mit der Flexibilisierung. In einer
auf Initiative des HRR hin erlassenen RV
vom 16. Mai 2003 (5122-IC.226) heißt es:

„Die Behördenleitungen der Gerichte
und Justizbehörden des Landes NW sollen

die örtlichen Richter- und Personalvertre-
tungen zeitnah nach Eingang der Kas-
senanschläge über die Höhe der zugewiese-
nen Haushaltsmittel, der Ausgabereste und
über die Schwerpunkte der beabsichtigten
Verwendung informieren. Gleiches gilt für
die vorgesehene Verwendung von Haus-
haltsmitteln aus etwaigen Kapitalisierun-
gen von Planstellen und Stellen. Ergeben
sich im Verlauf des Haushaltsjahres we-
sentliche Veränderungen (z. B. infolge ei-
ner Haushaltssperre) sollen die örtlichen
Richter- und Personalvertretungen hierüber
ebenfalls unterrichtet werden.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres sol-
len die örtlichen Richter- und Personalver-
tretungen über die Höhe der Ist-Ausgaben
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DRB-Kolumbienhilfe
Der Deutsche Richterbund sucht 417 Spender in Deutschland,

die über drei Jahre monatlich 10 € für ermordete und verfolgte Justizangehörige
und deren Familien in Kolumbien spenden.

Seit Ende der 80er-Jahre hilft der Richterbund – unterstützt von MISEREOR – Angehörigen und Hinterbliebenen
ermordeter Justizangehöriger in Kolumbien. Das Projekt „Kolumbienhilfe“ ist weltweit das einzige, mit dem eine berufsständische Vertretung

von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Kolleginnen und Kollegen sowie deren Familien 
in einem Land betreut, in dem gezielte Gewalttaten auch gegen Justizangehörige zum Alltag gehören.

Schon 417 Spenden von monatlich 10 € gewährleisten, dass die Projektarbeit fortgeführt werden kann.

Bitte helfen auch Sie!

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

(bitte senden an: DRB, Kronenstraße 73/74, 10117 Berlin oder per Fax 0 30/20 61 25 25)

Ich helfe regelmäßig. Bitte buchen Sie für die Kolumbien-Hilfsaktion des Deutschen Richterbundes meine Spende

■■ für die nächsten 36 Monate ■■ bis auf Widerruf von meinem Konto ab.

Ich spende monatlich den Betrag von ■■ 10 EUR ■■ EUR

Konto-Nr.: BLZ: Name des Bankinstituts:

Name/Adresse:

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum, Unterschrift:

(Die Spenden werden vom Hilfswerk MISEREOR eingezogen. Alle Spenderinnen und Spender erhalten von MISEREOR, Mozartstraße 9, 52064 Aachen
eine Jahreszuwendungsbestätigung.)

(Soll-Ist-Vergleich) bei den einzelnen Ti-
teln der Hauptgruppen 5 und 8 informiert
werden. Besonders bedeutsame Einzelposi-
tionen sollen dabei kurz erläutert werden.“

Lassen wir uns überraschen. Eine –
wenn auch nicht repräsentative – Umfrage
unter den Teilnehmern ergab, das in der
Vergangenheit die diesbezügliche Informa-
tion der örtlichen Richterräte überwiegend
sehr zu wünschen übrig ließ, teilweise auch
überhaupt nicht erfolgte.

Mitwirkungsmöglichkeiten bestehen des
weiteren bezüglich der Gestaltung der Ar-
beitsumgebung der Richter und ihrer Aus-
stattung mit Arbeitsmiteln, z. B. der Rege-
lung der Internet-Nutzung, sowie der Aus-
formung von Beurteilungsrichtlinien. Ei-
nigkeit bestand darin, dass eine Stärkung
der derzeit bestehenden Mitwirkungsrechte
wünschenswert wäre.

Entprechendes gilt für die bestehenden
Mitbestimmungszuständigkeiten in den
dem BLB (Bau und Liegenschaftsbetrieb)
übertragenen Bereichen. Da der BLB als
solcher „mitbestimmungsfrei“ ist, laufen
an sich bestehende Mitwirkungsrechte ge-
genüber den Gerichtspräsidenten bei der
Nutzung von Dienstzimmern und Fragen
des Gerichtszugangs unter Umständen leer.
Mehrheitlich beklagt wurde nach den Er-
fahrungen vor Ort das Informationsverhal-
ten des BLB. Der HRR sagte zu, sich inso-
weit um eine Verbesserung zu bemühen.

Als ein – nicht ganz unerwartet – emo-
tional aufgeladenes Thema erwies sich die
beabsichtigte landesweite Neuregelung ei-
nes richterlichen Bereitschaftsdienstes,
welche lange und teilweise kontrovers dis-
kutiert wurde. Die HRR-Vorsitzende  wies
darauf hin, dass jedenfalls eine echte Be-
reitschaftsdienstregelung – anders als eine
reine Rufbereitschaft mitbestimmungs-
pflichtig ist. Aus den Bezirken wurden
ganz unterschiedliche angedachte Lösungs-
modelle berichtet. Schon die Frage, ob
nach den BVerfG-Entscheidungen  für die
Zeit von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr nur eine
Rufbereitschaft, oder doch ein regelrechter
Bereitschaftsdienst erforderlich erachtet
wird, wurde kontrovers beantwortet. Glei-
ches galt hinsichtlich des Kreises der in die
Rufbereitschaft/den Bereitschaftsdienst
einzubeziehenden Richter: nur Amtsrichter
oder auch Richter am Landgericht, nur mit
bestimmten Materien vertraute Richter
oder weitere/alle Richter? Von amtsrichter-
licher Seite wurde – teilweise sehr heftig –
beklagt, bei einer Nichteinbeziehung der
Richter am Landgericht werde der gesamte
Mehraufwand allein auf die Amtsrichter
abgeladen. Die HRR-Vorsitzende stellte die
Stellungnahme des HRR zu dem AV-Ent-
wurf des JM NRW vor. Der HRR wider-
spricht danach schon im Ansatz einer Rah-
menvorgabe des JM, wobei der Entwurf
auch der Vorgabe des BVerfG, den Richtern
eine hinreichende sächliche und personelle

Ausstattung mit Unterstützungskräften an
die Hand zu geben, nicht gerecht werde.
Der Vorstellung, die richterliche Bereit-
schaftskraft werde die Dinge abschließend
am Telefon, d. h. ohne Unterstützungskräf-
te, erledigen können, werde den BVerfG-
Vorgaben für eine sorgfältige Prüfung von
Grundrechtseingriffen nicht gerecht. Das
JM müsse klarstellen, ob eine Beteiligung
der Richter am Landgericht zumindest bei
entsprechenden ausdrücklichen örtlichen
Wünschen denkbar sei. Jedenfalls entstehe
ohne Konzentration – ungeachtet eines auf
jeden Fall erforderlichen personellen Aus-
gleichs sowohl bei den Richtern als auch
bei den Unterstützungskräften – insbeson-
dere für kleine Amtsgerichte – eine unzu-
mutbare Belastung. Der HRR, dem Lö-
sungsmodelle aus den Bezirken mitgeteilt
werden sollten, wird die weitere Entwick-
lung kritisch begleiten.

Im Anschluss erfolgte eine Präsentation
von Judica/TSJ durch Herrn Schürger aus
dem JM. Derzeit erfolge eine Pilotierung
bei 13 Amtsgerichten sowie dem OLG
Düsseldorf. Vor einer Einbeziehung von
Landgrichten sollen die hierbei gewonne-
nen Erfahrungen ausgewertet werden. Er-
freulich war die realistische nüchterne
Kommentierung des derzeitigen Standes.
Die Frage, ab wann sich das System mit
Gewinn für die Praxis wird einsetzen las-
sen, erscheint offen.
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Es folgte die Erörterung der Zulässigkeit
von sog. Zielvereinbarungen unmittelbar
zwischen OLG-Präsidenten und Direkto-
ren/Präsidenten von Amtsgerichten. Unter
Verweis auf das Gesetz als Maßstab rich-
terlichen Handelns wurde dieses Instru-
ment von den Teilnehmern einheitlich sehr
skeptisch beurteilt. Der HRR wird sich da-
mit befassen.

Aus den Bezirken wurde eine erhebliche
Steigerung der Eingänge in der I. Instanz
berichtet, gleichzeitig ein Rückgang in Be-
rufungssachen. Ob dies auf die ZPO-Re-
form zurückzuführen ist, erscheint noch
nicht hinreichend sicher feststellbar. Einig-
keit bestand darin, dass dies bei Fortdauer
dieses Trends bei der zukünftigen Personal-
verteilung zu berücksichtigen sein wird.
Die Vorsitzende des HRR verwies auf eine
seitens des BMJ im nächsten Jahr geplante
Evaluierung von PEBB§Y I im Hinblick
auf die ZPO–Reform und stellte eine Stel-
lungnahme des HRR zu Teilaspekten von
PEBB§Y I vom 2. 5. 2003 vor. Daraufhin
soll in Registersachen die Zählweise nun
auch von seiten des JM verfeinert und die
Aktenordnung präzisiert werden. Der HRR
hatte des weiteren darauf aufmerksam ge-
macht, dass er die Anwendung der
PEBB§Y–Ergebnisse nur für einzelne Ge-
schäfte nicht für sachgerecht hält, sondern
nur eine Gesamtumsetzung, um nicht zu
vermeidende Über- und Unterbewertungen
ausgleichen zu können.

Weiteres Thema waren die vorliegenden
Entwürfe neuer Beurteilungs- sowie Erpro-
bungs-AV’s und im Zusammenhang damit
einem Katalog sog. Anforderungsprofile.
Müller-Piepenkötter berichtete auch inso-
weit über die Stellungnahme des HRR, 
wonach insbesondere die geplante Aus-
weitung der Regelbeurteilungen bis zum
55. Lebensjahr nur bei entsprechendem
Wunsch erfolgen sollte. Sie verwies darauf,
dass eventuelle Vereinbarungen der OLG-
Präsidenten  über Beurteilungsmaßstäbe
beteiligungspflichtig sind.

Beteiligungspflichtig ist auch die Kon-
trolle der Internetnutzung durch Richter,
wobei Richterräte von einer solchen Kon-

trolle ohnehin  auszunehmen sind. Der
HRR wird sich um eine Klarstellung
bemühen, dass privater E-Mail Verkehr in-
nerhalb eines Gerichtes nicht als durch den
Erlass vom 22. 10. 2001 untersagt anzuse-
hen ist.

Es stellte sich heraus, das der zeitliche
Zugang zum Gericht für Richter landesweit
sehr unterschiedlich gehandhabt wird. An-
gesichts örtlicher Besonderheiten erscheint
eine landeseinheitliche Regelung auch
nicht anstrebenswert. Die örtlichen Rich-
terräte sind zu beteiligen!

Einigkeit bestand darin, dass Eingaben
beleidigenden oder verleumderischen In-
halts an Oberbehörden („Beschwerde. . .
wegen vermuteter Korrumpiertheit oder
Beklopptheit oder beidem“) kein Anlass für

Arbeitskraft und -zeit kostende ausführli-
che Berichte sein sollten.

Die eventuelle teilweise Freistellung von
Mitgliedern örtlicher Richterräte durch die
jeweiligen Präsidien ist seitens des JM un-
bedenklich. Dies sollte den örtlichen Rich-
terräten schriftlich bestätigt werden.

Abschließend stellte die HRR-Vorsitzen-
de  klar, dass Fragen der Besoldung (Öff-
nungsklauseln, Kürzungen, insb. „Kosten-
dämpfungspauschalen“) – leider – nicht der
Zuständigkeit des HRR unterliegen.

Die Möglichkeit, sich in der skizzierten
Form auszutauschen, wurde von den Teil-
nehmern als Gewinn angesehen, verbunden
mit der vielfach geäußerten Hoffnung auf
baldige Wiederholung.

Der neue Eildienst

Richterlein was tust du nachts?
Das hat uns gerade noch gefehlt: 
NACHTARBEIT!

Nicht dass wir sie nicht kennen. Jeder
hat schon unter Termindruck manche Nacht
an der Arbeit gesessen und Akten gelesen,
Urteile diktiert oder sogar selbst geschrie-
ben. Das lag dann an der eigenen Arbeits-
planung. Jetzt aber ist es amtlich: Der Rich-
ter muss auch nachts erreichbar sein – wie
Polizei und Feuerwehr.

Das setzt natürlich technische Maßnah-
men und Hilfen voraus, die der Arbeitgeber
zur Verfügung stellen muss, also einen Not-
fall-Koffer mit Dienst-Handy und Fax-
Möglichkeit. Denn es kann ja nicht ausrei-
chen, dass der Richter lediglich telefonisch
einen Antrag der StA mitgeteilt bekommt
und sein Plazet fernmündlich erteilt. Eine
richterliche Entscheidung setzt die Kennt-
nis vom Akteninhalt voraus, der also zu-
mindest zugefaxt werden muss.

Die hohen Herren in Karlsruhe haben es
sich sehr einfach gemacht mit ihren Anfor-
derungen an die Erreichbarkeit des gesetz-

lichen Richters. Die Umsetzung dieser –
sagen wir es mal salopp – etwas verqueren
Vorstellungen hat Forderungen zur Folge,
die Geld kosten und die auch berufständi-
sche Inhalte haben. Denn schon die Gleich-
stellung mit Polizei und Feuerwehr wirft
die Frage auf, ob dann die für diese Beam-
ten geltende Pensionsgrenze von sechzig
Jahren nach Art. 3 GG auch für Richter und
Staatsanwälte gelten muss.

Außerdem wird es eine Pensenschlüssel-
Zahl für diese Nachtarbeit geben müssen.
Denn bisher gibt es im Tagesablauf von
Ri+StA keine Vergleichswerte.

Es kann niemand erklären (wollen), dass
dies wegen der geringen Zahlen nicht 
notwendig sei. An Orten ohne feste oder
mit durchgängigen Arbeitszeiten wie Bahn-
höfen und Flughäfen entsteht kriminelle
Energie zu jeder Tages- und Nachtzeit, so
dass die Ermittlungen und das Zusammen-
tragen der Ergebnisse auch nicht an feste
Rhythmen gebunden sind. Und wenn dann
erst einmal bei Polizei und Anwaltschaft
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die Erreichbarkeit des Richters allgemein
bekannt ist, entsteht seine Arbeit ganz von
selbst. Es gilt nicht nur der Spruch „Gele-
genheit macht Diebe“. Und wenn der Rich-
ter auch nur feststellen muss, dass kein Eil-
fall oder keine Zuständigkeit gegeben ist:

kann zudem Montagvormittag schon wie-
der Sitzungen abhalten, wenn er die halbe
Nacht in Eilfällen tätig war. 

Vor diesem Hintergrund ist bei der Feu-
erwehr geregelt, dass einem Einsatztag ein
dienstfreier Tag zu folgen hat. Das erfor-
dert schon die Gesundheit der Einsatzkräf-
te und somit die Fürsorgepflicht des

er wird aus dem Bett geholt und muss zu-
mindest diese Entscheidung treffen.

Bei der Festsetzung der Pensenzahl wird
nach den Vorgaben der EU-Richtlinien
auch die Bereitschaftszeit zu berücksichti-
gen sein. Denn der gesamte Feier- oder
Wochenend-Tagesablauf ist gestört, die Be-
lastungen und die Belastbarkeit der Ri+StA
muss nachzählbar gemacht werden. Wer

Dienstherrn. Oder soll es demnächst bei der
Justiz Verhältnisse geben wie bei den 
Assistenzärzten in den Krankenhäusern mit
Arbeitszeiten von 30 und mehr Stunden an
einem Stück, wie sie dort inzwischen abge-
schafft werden?

Nichts Neues vom neuen JM für die
Staatsanwälte/innen – oder doch?
In dem Interview in RiStA 3/03, S. 1 ff. (4)
hat JM Gerhards auch „einige Fragen zum
staatsanwaltschaftlichen Bereich“ ange-
sprochen, u. a. das externe Weisungsrecht
und die Absichtsberichte. Dabei hat er aus-
geführt, in der Hälfte der 16 Bundesländern
– so das Ergebnis einer neuer Prüfung – ge-
be es „gar keine Regelung; die machen,
was sie wollen. Die greifen lustig rein in
die StA“. Er hat auf Presse-/Fernsehdarstel-
lungen verwiesen, „nach denen einzelne
StAe bei Justizministern antreten müssen
und zusammengedonnert werden“. Demge-

genüber hätten sich andere Länder mit
NRW an der Spitze „Enthaltsamkeit ver-
ordnet und das auch niedergelegt. Die aus-
drückliche Regelung in der BeStra 1998
wird auch ziemlich konsequent so ange-
wandt,…“. 

Deutlicher als in diesem Zitat hat ein JM
in der Bundesrepublik die seit Jahrzehnten
beklagte Misere des aus vorkonstitutionel-
ler Zeit stammenden Amtsrechts der Staats-
anwaltschaft nicht beschrieben. Nunmehr
ist unter Berufung auf den amtierenden JM
eines der größten Bundesländer zitierfähig:

In der Hälfte der Bundesländer wird durch
den – nicht dem Legalitätsgrundsatz der 
StPO unterworfenen, sondern nach Maxi-
men der Politik handelnden – JM auf ein-
zelne Ermittlungsverfahren Einfluss ge-
nommen; in sie wird „lustig“ und ohne
„Regelung“ „rein“ gegriffen. Damit sind
die Thesen seines Amtsvorgängers in 
dessen 10 Leitlinien (DRiZ 2002, S. 43) 
relativiert und für das Gebiet der Bundesre-
publik gleichsam halbiert. Dass den Staats-
anwälten und nicht dem JM die Entschei-
dungshoheit über die Ermittlungen obliegt,
wie Leitlinie 3 besagt, gilt also erklärter-
maßen in 8 von 16 Bundesländern nicht.
Hier greift die Exekutive nach ihrem Gut-
dünken und nach (partei-)politischen Erwä-
gungen in die Ermittlungen und Entschei-
dungen der zur Jurisdiktion zählenden
Staatsanwaltschaft ein. Ihre allgemein an-
erkannte Sonderstellung – auch Leitlinie 1
spricht von ihrer Stellung zwischen Exeku-
tive und Judikative – wird in der Hälfte der
Bundesländer nicht respektiert. Das ist im
gewaltengeteilten Verfassungsstaat an sich
schon ein Ärgernis. Es wird noch dadurch
vergrößert, dass dieser Zustand seit Jahr-
zehnten trotz Kritik und immer wieder ge-
forderter Änderung fortbesteht. In diesem
Zeitraum sind Dutzende von Fällen öffent-
lich erörtert worden, in denen politische
Einflussnahme der Exekutive auf den Ent-
scheidungsprozess der StA behauptet wur-
de: zu Recht, wie nunmehr durch den JM
NW ausdrücklich erklärt worden ist. Es
war und ist keineswegs nur so, dass der An-
schein einer Einflussnahme bestand und
besteht, sondern es wurde und wird – wie
der JM NW sagt – auf einzelne Verfahren
„lustig“ eingewirkt. Dass dies eine Zumu-
tung für die in diesen acht Ländern tätigen
Staatsanwälte/innen ist, bedarf wegen der
deutlichen Formulierung des JM keiner
weiteren Darlegung mehr.

In den anderen acht Ländern, in denen
das JMin „sich Enthaltsamkeit verordnet“
und eine Regelung getroffen hat, allen vor-
an NRW, ist die Situation dennoch kein 
Jota anders, wenn sog. Absichtsberichte zu
erstatten sind. Diese hat der Amtsvorgänger
mit dem Legalitätsprinzip zu rechtfertigen
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versucht, da dem JM im Rahmen seiner
Fachaufsicht die Kontrolle der Richtigkeit
der Dienstausübung obliege.

Es drängt sich der Verdacht geradezu
auf, dass weniger die Beachtung des Lega-
litätsgrundsatzes als solchem, sondern viel-
mehr die dem JM nicht genehme Anwen-
dung oder Verneinung der in den letzten
Jahrzehnten immer mehr ausgeweiteten
Opportunitätsregeln der §§ 153 ff. StPO in
einzelnen spektakulären Verfahren durch
den JM kontrolliert werden sollen. Die Be-
urteilung des Einzelfalles durch den JM
soll an die Stelle des pflichtgemäßen Er-
messens des zuständigen StA gesetzt wer-
den. In dem Interview des amtierenden JM
wird ebenfalls auf die Fachaufsicht verwie-
sen und erklärt, „dass der Eingriff (des JM)
reduziert ist auf die Fälle von Willkür, von
Rechtsmissbrauch, von Verfassungswidrig-
keit“. Also lässt sich der JM in brisanten
Verfahren Berichte und Absichtsberichte
erstatten, um diese Kontrolle auszuüben.
Als ob es denn begründete Anhaltspunkte
gäbe, dass ausgerechnet in den wenigen be-
deutsamen, die Öffentlichkeit besonders in-
teressierenden Verfahren der Dezernent,
der AL, der LOStA und der GStA das Le-
galitätsprinzip missachten oder willkürlich,
rechtsmissbräuchlich oder verfassungswid-
rig agieren! Dieser sowohl vom früheren
als auch vom amtierenden JM NW unter-
nommene Versuch der Rechtfertigung der

Absichtsberichte und damit mittelbar der
Einzelfallweisung ist in Wahrheit ebenfalls
eine Zumutung; denn es wird ein massiver
Pflichtverstoß der StAe, für dessen Annah-
me keinerlei Tatsachen vorliegen, als
Grund angeführt. Dass diese Grundlage
tatsächlich nicht besteht, hat der Amtsvor-
gänger selbst zugegeben, ihm sei eine Wei-
sung im Einzelfall nicht bekannt (a. a. O.,
S. 44). Also hat noch kein StA in der 
Vergangenheit in einem spektakulären Er-
mittlungsvorgang willkürlich, rechtsmiss-
bräuchlich und verfassungswidrig gehandelt!

Wenn der JM NW „von seinem Wei-
sungsrecht in anhängigen Ermittlungsver-
fahren in ständiger Selbstbindung keinen
Gebrauch“ machen soll, sind Absichtsbe-
richte für den StA umso mehr eine Zumu-
tung. Nach dem vorgenannten Interview
des JM sind und bleiben das externe Wei-
sungsrecht und die Absichtsberichte bekla-
genswerte Phänomene staatsanwaltlicher
Tätigkeit. NRW ist keineswegs für die
StAe das gelobte Land; bei jedem BeStra-
Bericht wissen sie nunmehr durch den JM

höchstpersönlich, dass durch diese Berich-
te Willkür, Rechtsmissbrauch und Verfas-
sungswidrigkeit ausgeräumt werden sollen,
obgleich an jedem tatsächlichen Anhalts-
punkt für die Annahme solcher Ungeheuer-
lichkeiten fehlt. Wenn das externe Wei-
sungsrecht – auch wegen der unterschiedli-
chen Handhabung anderer  Justizministeri-
en – nicht alsbald entsprechend der jahr-
zehntelangen Forderung des DRB formell
beseitigt wird, so bleibt allerdings für die
kommende Generation von Staatsanwäl-
ten/innen – zumindest in NRW – die
Gewissheit, das externe Weisungsrecht
werde sich durch Derogation erledigen. In
NRW wird, wie zitiert, von diesem Recht
kein Gebrauch gemacht. Also besteht trotz
der Enttäuschungen in der Vergangenheit
die begründete Hoffnung, dass sich in nicht
allzu ferner Zukunft die Absichtsberichte
durch Zeitablauf erledigen, weil sie keinen
Sinn mehr haben. Das externe Weisungs-
recht im Einzelfall ist dann gewohnheits-
rechtlich obsolet geworden. 

Dr. Hans Helmut Günter

Buchbesprechung

Der Unterhaltsprozess
Herausgeber: Klaus Eschenbruch 
Autoren: Heinrich Dörner, Klaus
Eschenbruch, Frank Klinkhammer, 
Monika Mittendorf, Gisela Wohlgemuth
3. Aufl. 2003, Luchterhand, 89,– € incl.
Rechtsprechungs-CD-ROM.
ISBN 3-472-05073-X

Nachdem Luchterhand im Jahre 2002 mit Wein-
reich/Klein einen neuen Kompaktkommentar
zum Familienrecht vorgelegt und gleichzeitig
Duderstadts Leitfaden zum Erwachsenenunter-
halt neu aufgelegt hat, ist nunmehr das von 
Eschenbruch herausgegebene Werke „Der Un-
terhaltsprozess“ erschienen. Der Untertitel er-
möglicht die Einordnung des Werkes in der  fast
unübersehbaren Anzahl unterhaltsrechtlicher Li-
teratur: Praxishandbuch des materiellen und
prozessualen Unterhaltsrechts.

Entsprechend den Bedürfnissen der anwalt- und
gerichtlichen Praxis besticht das Werk durch ei-
ne sehr klare und übersichtliche Gliederung. Die
Kapitel 1–3 behandeln den Ehegattenunterhalt,
den Elternunterhalt und den Kindesunterhalt.

Im 4. Kapitel wird der Unterhalt der/des nicht-
ehelichen Mutter/Vaters und der Unterhalt der
eingetragenen Lebenspartner erörtert. Etwas un-
systematisch folgt den materiell-rechtlichen Ka-
piteln eine Darstellung unterhaltsrechtlichen
Prozessrechts, um im 6. Kapitel mit der Thema-
tik „Unterhaltsrechtliche Einkommensentwick-
lung“ zu den materiellen Grundlagen zurückzu-
kehren. Ein Versehen? Der zunehmenden Be-
deutung des internationalen Unterhaltsrechts
und des internationalen Unterhaltsverfahrens-
rechtes tragen die umfangreichen Kapitel 7+8
Rechnung. 

Die Feingliederung (23 S.) führt den Benutzer
des Buches durch die komplexen Unterhaltstat-
bestände und ermöglicht durch Randnummern
ein schnelles Auffinden der jeweiligen Fra-

gestellung. Zusätzliche Hilfe bietet ein umfang-
reiches Stichwortverzeichnis am Buchende.
Konsequenter, fast lehrbuchartiger Aufbau auch
innerhalb der einzelnen Kapitel: Unterhaltstat-
bestände, Bedarf, Bedürftigkeit, Leistungsfähig-
keit, Verwirkung/Erlöschenstatbestände. Dies
erleichtert im Druck des Alltags einen schnellen
Zugriff bei einer gesuchten Problemlösung. Ta-
bellen, Schaubilder und Übersichten erleichtern
das Verständnis, Berechnungsbeispiele machen
deutlich, in welchen Schritten vorzugehen ist. 

Sehr viel Raum wird im Kapitel 6 der unter-
haltsrechtlichen Einkommensermittlung gewid-
met. Auf über 300 S. werden nicht nur die 
einzelnen Einkommensarten, sondern auch die
sogenannten fiktiven Einkünfte differenziert 
beleuchtet. Hier zeigt sich die starke Praxis-
orientierung des Werkes, denn längst spiegelt
sich die schlechte wirtschaftliche Lage auch im
familiengerichtlichen Alltag wider. Entspre-
chend schwierig ist oft der Umgang mit Fragen
zur Erwerbsobliegenheit und zu erzielten oder
erzielbaren Einkünften. 

In familiengerichtlichen und unterhaltsrechtli-
chen Verfahren kommt der Prozesskostenhilfe
besondere Bedeutung zu. Entsprechend hätte im
Kapitel 6 diesem auch rechtspolitisch immer
argwöhnischer beobachteten Institut mehr Auf-
merksamkeit gewidmet werden können.

Die 3. Auflage berücksichtigt neue gesetzliche
Regelungen und die Rechtsprechung bis Mitte
2002. Änderungen der höchstrichterlichen
Rechtsprechung, insbesondere die teilweise
Aufgabe der Anrechnungsmethode findet um-
fassende Berücksichtigung. Die Praxistauglich-
keit ist uneingeschränkt zu bejahen, das Werk ist
für die anwaltliche und familiengerichtliche Pra-
xis in hohem Maße hilfreich und kann uneinge-
schränkt empfohlen werden. 

DAG Edmund Verbeet, Emmerich 

Süditalien (Amalfi - Sizilien)/Kroatien
FH-ser, Hotels, Landgüter am Meer

www.fewo-it.de 
Tel. (02 03) 3 93 48 22
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Neu im Land NW

Anforderungsprofile, Erprobungs-AV und Beurteilungs-AV für 
Richterinnen und Richter/Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

I.

Nach gründlichen Vorarbeiten, u. a. auch in
einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung der
Personalvertretungen, hat das Ministerium
im Februar dieses Jahres die Entwürfe der
neuen Erprobungs- und Beurteilungs-AV
sowie der Anforderungsprofile dazu vorge-
legt.

Die Beurteilungs-AV enthält Bestim-
mungen dazu, zu welchen Zeitpunkten und
nach welchen Kriterien Beurteilungen zu
erfolgen haben. Als Änderungen zur bishe-
rigen Regelung sind vor allem vorgesehen,
dass in die Beurteilung auch der persönli-
che Eindruck des Dienstvorgesetzten mit
einfließen soll, dass aus Anlass von Abord-
nungen nicht mehr beurteilt werden muss,
wenn die letzte Beurteilung nicht mehr als
sechs Monate zurückliegt, und dass die Re-
gelbeurteilung auch für Richter und Staats-
anwälte bis zum 55. Lebensjahr erstreckt
werden soll. Ab Vollendung des 50. Le-
bensjahres kann man auf Antrag von der
Regelbeurteilung ausgenommen werden.
Die Anknüpfung an die Kriterien der An-
forderungsprofile ist ausdrücklich aufge-
nommen. Ferner soll regelmäßig ein Beur-
teilungsgespräch auf der Grundlage der
schon formulierten Beurteilung erfolgen.

In die Erprobungs-AV ist nunmehr aus-
drücklich die Möglichkeit der Erprobung in
Teilzeit mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Dienstzeit aufgenommen.
Ferner ist vorgesehen, dass regelmäßig,
mindestens einmal pro Jahr, durch eine
Ausschreibung durch die Präsidenten der
Obergerichte festgestellt werden soll, wer
an einer Erprobung interessiert ist. Es ist
nicht nötig, sich jedes Jahr erneut zu melden.

Ergänzend zu diesen beiden Regelwer-
ken sind Anforderungsprofile zusammen-
gestellt worden, die zum einen Basiskom-
petenzen für alle Richter- und Staatsan-
waltsämter auflisten, zum anderen beson-
dere Anforderungen für die einzelnen Spar-
ten und für Beförderungsämter unter-
schiedlicher Art vorsehen. Durch die An-
forderungsprofile soll die Einheitlich- und
Vergleichbarkeit der Beurteilungen verbes-
sert werden. Die Kriterien sind in vier
Hauptpunkte aufgeteilt worden: Sach- und
Fachkompetenz, persönliche Kompetenz,
soziale Kompetenz und Führungs-Kompe-
tenz. Darunter findet sich sodann eine Viel-
zahl Unterpunkte.

II.
Der Deutsche Richterbund hat zu den Ent-
würfen Stellung genommen und dabei die
Reform dieses Bereichs einschließlich der
Schaffung von Anforderungsprofilen be-
grüßt. Es ist für alle Beteiligten, sowohl für
die, die beurteilt werden, als auch für dieje-
nigen, die Beurteilungen anzufertigen oder
auch zu vergleichen haben, sinnvoll, klare
Kriterien zugrunde legen zu können. Im
Einzelnen haben sich aber durchaus auch
Ansatzpunkte für Kritik oder zumindest
kritische Fragen ergeben.

Im Hinblick auf die Beurteilungs-AV er-
scheint es sinnvoll, dass eine größere
Transparenz durch ein Beurteilungsge-
spräch angestrebt wird. Wegen des damit
verbundenen Aufwands und der so eintre-
tenden Verzögerungen der Beurteilungen
im Rahmen der Regelbeurteilung erschien
es dem Deutschen Richterbund allerdings
zweckmäßig, wenn ein Entwurf der geplan-
ten Beurteilung übersandt und verbunden
damit ein Gespräch angeboten wird. Dann

weiß der Beurteilte, ob es Punkte gibt, die
er besprechen möchte oder sollte. Es gibt
viele Kollegen, die dann mit ihrer Beurtei-
lung zufrieden sind und nicht eigens ein
Gespräch wünschen.

Bezüglich der Erprobungs-AV regt der
Deutsche Richterbund an, nicht nur die
Dauer, sondern auch die Voraussetzungen
einer Ersatzerprobung festzulegen. In die-
sem Zusammenhang ist sodann festzule-
gen, dass der Interessent sich zumindest
zwei Jahre lang als Planrichter in der
Rechtsprechung bewährt haben sollte. Für
den Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit
wurde hervorgehoben, dass angesichts der
geringen Anzahl an Beförderungsstellen
überhaupt die Zahl der Stellen für eine Er-
satzerprobung – deren Inhaber bevorzugt
befördert werden –  auf ein oder zwei be-
grenzt werden sollte. Für die vorgesehene
Ausschreibung schließlich hat der Verband
angeregt, dass das in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit bisher gepflegte Verfahren ei-
ner Befragung aller in Frage kommenden
Richter-innen wegen seiner Bewährung in
der Praxis beibehalten und folglich als
Möglichkeit in die AV aufgenommen wer-
den sollte.

Im Rahmen der Anforderungsprofile er-
schien vor allem wichtig, einer Vermen-
gung der sachlichen Beurteilung von Sach-
verhalten und Rechtsfragen mit Haushalts-
erwägungen entgegenzutreten. Ohne dass
man sich den Erfordernissen sparsamer
Wirtschaft verschließen darf, kann doch die
sachgerechte Behandlung von Streitfällen
im Interesse der Rechtssuchenden und der
Allgemeinheit nicht davon abhängig ge-
macht werden, ob zufällig Haushaltsmittel
vorhanden sind oder nicht. Ebenso ist klar
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darauf hingewiesen worden, dass die mög-
lichen Anforderungen an Staatsanwälte und
Richter im Bereich der Justizmodernisie-
rung einschließlich der Nutzung von IT
oder ggf. anderen neuen Medien deutlich
definiert werden müssen, sodass nicht indi-
rekter Druck ausgeübt werden kann, die
Rechtsfälle in einer speziellen vorgegebe-
nen Weise zu bearbeiten. Auch sollte in die-
sem Bereich die Lösung des Arbeitskräfte-
mangels im nachgeordneten Bereich nicht
durch die Verlagerung von Schreibarbeiten
auf Staatsanwälte und Richter gesucht wer-
den, indem entsprechend durch Beurteilun-
gen Druck ausgeübt werden kann. Auch
wird solchen Kriterien entgegengetreten,
die die Justiz einseitig und letztendlich un-
zutreffend als Servicebetrieb klassifizieren
wollen.

Schließlich war eine Reihe von Einzel-
punkten, auch für die Fachgerichtsbarkeit
und Staatsanwaltschaften, anzusprechen.

So wurde unter dem Punkt der fachli-
chen Qualifikation der Formulierung „ver-
fügt über Erfahrung im Arbeitsleben und
im sozialen Umfeld“ in der konkreten Aus-
prägung entgegengetreten. Hier sollte all-
gemein nach Menschenkenntnis und Le-
benserfahrung gefragt werden, und die Be-
rufserfahrung nur als mögliche Quelle
dafür benannt sein. Anderenfalls wird ggf.
die im Rahmen der Juristenreform soeben
abgelehnte Forderung nach einer mehr-
jährigen Anwaltstätigkeit vor Aufnahme
des Richteramtes auf diesem Weg durch 
eine AV eingeführt.

Es war einer Institutionalisierung von
Mehrarbeit entgegenzutreten, die sich
durch einige Formulierungen im Unter-
punkt „Einsatzbereitschaft und Belastbar-
keit“ ergaben.

Ebenso wurde solchen Anforderungen
widersprochen, die Richtern und Staatsan-
wälten Aufgaben des Dienstvorgesetzten
zuweisen oder auch solche, wie die Förde-
rung des beruflichen Fortkommens der 
Servicekräfte, die sie schlechterdings im 
System nicht leisten können.

Für die aus Sicht des Verbandes zu Recht
als positives Merkmal aufgenommene Be-
reitschaft, sich in Aus- und Fortbildung, et-
wa durch Führung von Referendar-Arbeits-
gemeinschaften, zu engagieren, sind zu-
sätzlich auch die Tätigkeiten als Prüfer

oder Lehrer im Rahmen von Fortbildungen
aufzunehmen, die vergleichbar erscheinen.
Überdies ist für den Bereich der Finanzge-
richtsbarkeit auch in den Anforderungspro-
filen hervorzuheben, dass dazu nach der
praktischen Situation keine Möglichkeit
besteht.

Für Behördenleiter wurde der Vorstel-
lung entgegengetreten, dass diese nicht
auch über Berufserfahrung in der Recht-
sprechung gerade des von ihnen zu leiten-
den Gerichts in gleicher Weise wie andere
Vorsitzende verfügen müssten.

Bei den Anforderungen an Richter in der
Sozialgerichtsbarkeit wurde der besonde-
ren Anforderung „wirbt um Verständnis,
baut Brücken, zeigt Auswege, schafft Zu-
gang zu den Menschen, fragt nach Grün-
den, hilft“ widersprochen. Es ist nicht er-

kennbar, wie eine Justiz, auch im Bereich
der Sozialgerichtsbarkeit, solche Aufgaben
erfüllen soll. Im Übrigen dürfte dies bereits
durch die Anforderungen nach Einfüh-
lungsvermögen und Rücksicht gedeckt
sein. Richter sind keine Psychiater.

Für die Staatsanwaltschaften waren ins-
besondere allen Anforderungen unter dem
Unterpunkt „Loyalität“, die  die prompte
Ausführung von Weisungen als Merkmal
eines guten Staatsanwalts postulieren, ent-
gegenzutreten. Hier kommt ein Verständnis
des Beamtenbegriffs zum Ausdruck, das
wilhelminischen Strukturen verhaftet er-
scheint und nichts von Modernisierung er-
kennen lässt. Vor allem aber ist es mit dem
Legalitätsprinzip und der Pflicht und dem
Recht des Staatsanwalts zu eigenverant-
wortlicher Prüfung nicht vereinbar.

Versorgungsanpassung 2003

Rechte wahren!
Mit dem – zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch nicht in Kraft getretenen –
BBVAnpG 2003/2004 und beabsichtigten all-
gemeinen Anpassungen der Besoldung und
der Versorgungsbezüge für Richter und
Staatsanwälte in NRW ab 1. 10. 2003 wirkt
sich erstmals die bereits früher gesetzlich
festgelegte Absenkung des Versorgungsni-
veaus (durch das VersorgungsänderungsG
2001, § 69 e Abs. 3 Beamten-VG) konkret
aus, und zwar bei allen gegenwärtigen und
künftigen Versorgungsempfängern sowie bei
allen gegenwärtigen und künftigen Beziehern
von Hinterbliebenenbezügen. 

Wer muß wann und wie reagieren ?
Der Landesverband wird die rechtliche

Klärung durch Musterverfahren herbeiführen.
Zwei Kollegen werden das Widerspruchsver-
fahren einleiten, sobald sie die Bezügemittei-
lungen erhalten. Über die Bezirksgruppen
und in RiStA wird der Landesverband Sie
fortlaufend und aktuell informieren.

Versorgungsempfänger oder Hinterbliebe-
ne müssen auch selbst nach Zugang der Mit-
teilung über die neue Höhe der Bezüge beim
LBV einen Antrag auf ungekürzte Auszah-

lung der Bezüge seit dem Zeitpunkt des In-
krafttretens des genannten Gesetzes stellen. 

RiStA hat dazu in Heft 2/03 einen 
Musterwiderspruch veröffentlicht: Das
Muster muss allerdings korrigiert 
werden. Die Geschäftsstelle in Hamm,
Martin-Luther-Str. 11, 59065 Hamm, ver-
fügt über die neue Fassung.

Sie sollten den Antrag auf jeden Fall noch
in diesem Jahr stellen, da nach der BVerfG-
Rechtsprechung ansonsten stets bei aner-
kannter Verfassungswidrigkeit eine Nachzah-
lung für bereits vergangene und damit abge-
schlossene Haushaltsjahre nicht mehr in Be-
tracht kommt. Bedenken Sie, dass nach bis-
heriger Rechtsprechung nur ein solcher eige-
ner Antrag sicherstellt, dass Sie bei etwaiger
später gerichtlich angeordneter Nachzahlung
aufgrund eines Musterverfahrens ebenfalls zu
den Nutznießern zählen.

Derjenige Kollege, der erst zeitlich nach
Inkrafttreten des BBVAnpG 2003/2004 (bzw.
den noch folgenden späteren Kürzungen) in
den Ruhestand tritt, bzw. derjenige, dem ge-
genüber erstmals eine Hinterbliebenenversor-
gung festgesetzt wird, muss den genannten
Antrag umgehend nach Erhalt der erstmali-
gen Mitteilung über die festgesetzte Höhe/
Berechnung der Versorgungsbezüge und
ebenfalls noch im laufenden Haushaltsjahr
stellen.

Hinterbliebene, deren Ehe vor dem 1. 1.
2002 geschlossen wurde, oder bei denen bei-
de Ehegatten vor dem 1. 1. 1962 geboren
sind, sollten die Absenkung ihrer Hinterblie-
benenbezüge auf 55 % zusätzlich rügen; ihr
Kürzungssatz liegt dann bei insgesamt 12,3 %
statt den o. g. 6,33 %.

Hingewiesen sei darauf, dass gegen das
Gesetz bereits eine Verfassungsbeschwerde in
Karlsruhe eingereicht worden ist, deren Er-
folgsaussichten jedoch eher als gering einzu-
schätzen sein dürfte. Die individuelle Betrof-
fenheit des einzelnen Versorgungsempfängers
dürfte nämlich erst mit der konkreten Anwen-
dung des Gesetzes auf die Bezüge des Einzel-
nen gegeben sein.
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� Sie wollen, dass Ihre Bußgeldzuweisung sinnvoll für
benachteiligte Kinder und Jugendliche eingesetzt wird?

� Sie wollen, dass mit diesem Geld sorgsam und 
verantwortungsbewusst umgegangen wird?

� Sie wollen, dass Ihre Zuweisung zuverlässig und
reibungslos bearbeitet wird?

Dann bieten wir Ihnen die Sicherheit,
die Sie für Ihre Arbeit brauchen!

Seit unserer Gründung in Paderborn vor mehr als 40 Jahren machen
wir uns stark für die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Heute geben wir mit unseren Kinderdörfern
LIPPERLAND und NIEDERSACHSEN ca. 300 jungen Menschen Beistand
und ein neues Zuhause. Am Vereinssitz Paderborn hält der „SpielRAUM“
vielfältige Hilfeangebote bereit.

Ihre Zuweisung trägt dazu bei, dass wir auch weiterhin
(Jugend-)Hilfe leisten können. Sie sichert die Konsoli-
dierung, den Ausbau und die Erweiterung unserer
Betreuungsangebote, sodass wir auch in Zukunft
die richtigen Antworten auf die vielfältigen Notlagen
von Kindern und Jugendlichen geben können.
Professionelle Planung, Durchführung, Abrechnung
und Kontrolle sind hierbei selbstverständlich.
Dies bestätigt auch das Deutsche Zentralinstitut 
für soziale Fragen (DZI) mit seinem (Güte-)Siegel. 

Ihre Bußgeldzuweisung wird durch geschulte und erfahrene Mitarbeiter-
innen bearbeitet. Zahlungsbestätigung, Kontoauszüge, Hinweise auf säu-
mige Zahler etc. senden wir Ihnen tagesaktuell und unaufgefordert zu.
Zu Ihrer Arbeitserleichterung erhalten Sie vorbereitete Adressaufkleber.

Ja, ich möchte
gern mehr über den

Westf. Kinderdorf e.V. wissen.

� Bitte senden Sie mir unverbindlich Informationsmaterial zu.
� Bitte senden Sie mir den DZI-Prüfbericht.
� Ich benötige Bußgeldaufkleber.
� Ich benötige Überweisungsformulare.
� Bitte nehmen Sie telefonisch mit mir Kontakt auf.

Westfälisches Kinderdorf e.V.
Haterbusch 32, 33102 Paderborn
Telefon: 0 52 51/ 89 71- 0
Telefax: 0 52 51/ 89 71- 20
E-Mail: info@wekido.de

Westfälisches
Kinderdorf e.V.

✂
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SpendensiegelZeichen des Vertrauens

Jugendhilfe 
mit Brief 
und Siegel!

Wird es so kommen?
Mittwochmorgen 2010. Es ist Mittwoch, der 3. Juni 2010, 5

Uhr morgens. Der Radiowecker reißt Günther S. (46) aus dem
Schlaf. Der Oldie-Sender spielt Modern Talking. Herr S. quält
sich aus dem Bett. Gestern ist es etwas später geworden. Bei der
Arbeit. Dienst am Pfingstsonntag – mal wieder.

Früher konnte er danach wenigstens ausschlafen. „Ja ja, der
Pfingstmontag“, murmelt Herr S., „ist das wirklich schon sieben
Jahre her?“ Es hat sich wirklich einiges getan seit damals. Nur
nicht in seinem Haus. Als 2005 die Eigenheimzulage plötzlich
doch gestrichen wurde, mussten sie eben Abstriche machen.
Und inzwischen hat sich Familie S. daran gewöhnt. An die frei
liegenden Leitungen, den Betonfußboden. Gut, denkt Herr S.,
dass damals die Garage noch nicht fertig war. Denn der Wagen
ist längst verkauft. Zu teuer, seit es keine Kilometerpauschale
mehr gibt. Und mit Bus und Bahn dauert es in die City ja auch
nur zwei Stunden. Und was man dabei für nette Leute trifft. Zum
Beispiel die Blondine, die Herrn S. immer so reizend anlächelt.
Zurücklächeln mag er nicht. Wegen seiner Zähne. Aber was will
man machen? 3 000 Euro für zwei Kronen sind viel Geld. Und
schon die Brille musste er selbst bezahlen. Hat dabei aber 15 Eu-
ro gespart. Weil er nicht gleich zum Augen-, sondern erst zum
Hausarzt gegangen ist. 

Wegen der Überweisung. Trotzdem: Der Urlaub fällt flach.
„Das könnte Ärger geben zu Hause“, stöhnt Herr S. vor sich hin.
Traurig erinnert er sich an letzte Weihnachten. Als es nichts gab.
2009 wurde nämlich auch in der freien Wirtschaft das Weih-
nachtsgeld gestrichen. Im öffentlichen Dienst ist das ja schon
länger her. „Und bis wann gab’s eigentlich Urlaubsgeld?“, fragt
sich Herr S. – er kommt nicht drauf.

Damals hatte man jedenfalls noch genügend Urlaub, um das
Urlaubsgeld auszugeben. Heute sind’s ja gerade mal 19 Tage im
Jahr. Pfingstmontag? 1. Mai? Geschichte. Das stand nicht auf
der Agenda 2010 – so hieß sie doch, oder? Aber man soll nicht
meckern. Die da oben, weiß Herr S., müssen noch viel mehr
ackern. Darum kann Günther S. mit der 45-Stunden-Woche auch
ganz gut leben. Er hat auch keine Wahl. Seit der Kündigungs-
schutz auch in großen Betrieben gelockert wurde, mag man es
sich mit den Bossen nicht mehr verscherzen.

Wer will sich schon einreihen in das Heer von sechs Millio-
nen Arbeitslosen? Aber den Feiertagszuschlag für den Dienst an
Pfingsten vermisst er schon. Was soll’s, in 23 Jahren hat Herr S.
es hinter sich. So üppig wird die Rente zwar nicht ausfallen,
wenn das mit den Nullrunden so weitergeht. Doch wer weiß:
Vielleicht bringt ihn das Rauchen vorher um. Obwohl er weni-
ger qualmt, seit die Schachtel neun Euro kostet. Aber heute, auf
den letzten Metern zum Büro, steckt Günther S. sich trotzdem
eine an. Mit der 45-Stunden-Woche kann man leben. Man hat ja
auch keine Wahl . . .

12. Deutscher EDV-Gerichtstag
Der Gerichtstag EDV-GT vom 24. – 26. 9. 2003 in Saarbrücken
mit dem Thema „Mit der Technik von heute zur Justiz von
morgen“ und befasst sich mit den Wandel der juristischen Kom-
munikationsformen und Arbeitsabläufe. Er beginnt mit dem tra-
ditionellen lockeren Eröffnungsabend bei der juris GmbH. Nach
dem Eröffnungsvortrag von BJMin Zypries oder eines hochran-
gigen Vertreter ihres Hauses werden sich die Arbeitskreise mit
den vielfältigen modernen Kommunikations- und Arbeitsformen
in Gesetzgebung, Justiz und Anwaltschaft befassen.

Die elektronische Gesetzgebung mit einem EDV-gestützten
Workflow bis hin zur rechtswirksamen elektronischen Verkün-
dung von Gesetzen wird in Deutschland vom BMJ vorangetrie-
ben; auch ausländische Beispiele wie z. B. Österreich werden
gezeigt. Dabei geht es neben der Erleichterung der Gesetzge-
bungstätigkeit um Strukturvorgaben für Gesetzesentwürfe, aber
auch um Transparenz für den Bürger.
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Steuerrecht: Neues zum 
„alten“ Haushaltsfreibetrag
Nachdem das BVerfG den (nach § 32
Abs. 7 EStG a. F. gewährten) Haushalts-
freibetrag als Benachteiligung aller in
ehelicher Gemeinschaft lebenden unbe-
schränkt steuerpflichtigen Eltern verwor-
fen und den Gesetzgeber bis 1. 1. 2002
zur Neugestaltung verpflichtet hatte, wird
dieser zum Zwecke einer sog. sozialver-
träglichen Abschmelzung für 2002 bis
2004 in jährlich fallender Höhe weiterge-
währt, und zwar nicht nur für „Altfälle“,
sondern auch für Steuerpflichtigen, die in
diesen Jahren erstmals die Voraussetzun-
gen der Norm erfüllen. Ob dies nicht
letztlich eine verfassungswidrige Weiter-
führung der alten Regelung bedeutet,
wird in einem Revisionsverfahren beim
BFH (III R 38/03) gegen ein Urteil des
FG Nürnberg geprüft werden.

Zusammen veranlagten unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigen Eltern, die
2002 für ein Kind Kindergeld oder einen
Kinderfreibetrag erhalten haben, wird
empfohlen, gegen den ESt-Bescheid unter
Hinweis auf das genannte Verfahren Ein-
spruch einzulegen und den Ansatz eines
Haushaltsfreibetrags für sich zu fordern.

Gewaltschutzgesetz

Wer schlägt, 
fliegt raus
Am 1. 1. 2002 ist das Gewaltschutzgesetz
(GewSchG, BGBl I vom 17. 12. 2001, 
S. 3513 ff.) als Bundesgesetz in Kraft ge-
treten. Gewalt, hauptsächlich verübt von
Männern gegen Frauen und Kinder im
häuslichen Bereich, ist leider noch immer
ein ganz aktuelles Thema; die Dunkelziffer
ist bekanntlich hoch. 

Das GewSchG ist leider nicht ganz so
bekannt. Zusammenfassen lässt sich das
Gesetzeswerk schlagwortartig mit den Sät-
zen: „Wer schlägt, fliegt raus!“ oder „Der
Täter weicht, das Opfer bleibt“. Das Er-
messen ist auf der Rechtsfolgenseite näm-
lich deutlich reduziert. Viele eingereichte
Anträge richten sich noch nach der alten
Gesetzeslage; da vom Antragsteller aber
nur Tatsachen und die begehrte Rechtsfol-
ge zu benennen sind, die Rechtsgrundlage
dazu hingegen vom Gericht zu ermitteln
ist, sollte das GewSchG bekannt sein –
auch (oder gerade) im Eildienst.

Zuständigkeit
Art. 1 (allgemeines GewSchG)  begrün-

det auch die Zuständigkeit der allgemeinen
Zivilgerichte zum Schutz von Personen,
die weder verheiratet sind noch miteinan-

der in einem auf Dauer angelegten gemein-
samen Haushalt führen oder innerhalb von
sechs Monaten vor der Antragstellung ge-
führt haben (§ 23a Nr. 7 GVG). 

Die Zuständigkeit des Familiengerichts
ergibt sich nach § 23 a GVG, wenn die 
Parteien einen auf Dauer angelegten ge-
meinsamen Haushalt führen oder innerhalb
von sechs Monaten vor der Antragstellung
geführt haben. 

Sind die Parteien verheiratet, ist zu be-
achten, dass die früher insoweit anwendba-
re HausratVO nunmehr im BGB aufgegan-
gen ist, § 1361 b BGB. Auch ist bei vor-
sätzlicher Körperverletzung oder ähnli-
chem auf der Rechtsfolgenseite das Ermes-
sen des Gerichts eingeschränkt, § 1361 b
Abs. 2 BGB.

Des Familiengericht ist auch zuständig
für Streitigkeiten bei gleichgeschlechtli-
chen Lebensgemeinschaften (§ 23 b Nr. 15
GVG). Einstweilige Anordnungen des Fa-
miliengerichts richten sich wie gewöhnlich
nach §§ 620 ff. ZPO, wobei in § 620 Nr. 9
das GewSchG aufgenommen ist.

Inhalt
§ 1 gibt Möglichkeiten zum Schutz ge-

gen Gewalt und das belästigende Nachstel-
len. Es handelt sich um eine Ausformung
von § 823 BGB, wobei ein Verschulden
dann nicht erforderlich ist, wenn der Täter
sich berauscht, § 1 Abs. 3. Die Rechtsfol-
gen sind nicht abschließend, der Einzelfall
kann angemessen berücksichtigt werden.

Nach § 2 kann die verletzte Person eine
Überlassung der gemeinsam genutzten
Wohnung verlangen, allerdings befristet
(nach Abs. 2 i. d. R. bis sechs Monate, eine
Verlängerung ist möglich). Ausgeschlossen
ist der Anspruch auf Überlassung der Woh-
nung nur, wenn weitere Verletzungen nicht
zu besorgen sind oder ausnahmsweise die
Überlassung für den Täter unzumutbar ist
(Absatz 3). 

Problematisch ist für das Gericht die
Ausfüllung von § 2 Satz 4, wonach der Tä-
ter alles zu unterlassen hat, was geeignet
ist, die Ausübung des Nutzungsrechts zu
erschweren oder zu vereiteln. Nach den
Vorstellungen des Gesetzgebers soll der
Täter auch verpflichtet sein, weiter den
Mietzins und sonstige laufende Beträge zu
entrichten.

Sind eine polizeiliche Verweisung aus
der Wohnung und ein Rückkehrverbot aus-
gesprochen (nach § 34 a PolG NW, die Po-
lizei nennt dies Wegweisung), ist es zweck-
mäßig, per Fax den Bericht der Polizei an-
zufordern.

Wichtig ist, dass nach §3 Abs.1 GewSchG
durch Kinder oder sonst unter fremder 
Sorge stehende Personen ein Antrag nicht
gestellt werden kann; insoweit gehen die
§§ 1666 ff. BGB oder ähnliche Vorschriften
vor. Andererseits sind bei der Entscheidung
von Streitigkeiten zwischen erwachsenen
Parteien die Auswirkungen auf vorhandene
Kinder von Amts wegen mit zu berücksich-
tigen (§ 1666 f BGB).

Auch eventuelle Umgangsrechte sind zu
erwägen, wobei häufig die Gewalttaten 
eine Notwendigkeit des Ausschlusses von
Umgangsrechten indizieren.

Wo zustellen?
Ist der Täter der Wohnung verwiesen,

entsteht das Problem der Zustellung, weil
sein Aufenthalt nicht immer bekannt ist.
Die Aufforderung der Polizei, Mobiltele-
fonnummer oder eine Zustellungsadresse
zu nennen, ist oft erfolglos; zu erwägen ist
im Zivildezernat eine analoge Anwendung
der Regeln des neuen § 64 b Absatz 3 S. 4
FGG, wonach beim Erlass einer einstweili-
gen Anordnung ohne mündliche Verhand-
lung die Wirksamkeit mit Übergabe an die
Geschäftsstelle zum Zwecke der Bekannt-
machung eintritt.

Bei der Terminierung ist auf Folgendes
zu achten:

Die Kompetenz der Polizei erlaubt nur
eine Wohnungsverweisung für die Dauer
von zehn Tagen; stellt das Opfer in dieser
Zeit einen Antrag beim Gericht, verlängert
sich die Maßnahme von diesem Zeitpunkt
an maximal um weitere zehn Tage (§ 34a
Abs. 5 PolG NW). Ist die gerichtliche Ent-
scheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ergangen, kann der Täter zurückkehren.

Informationspflichten 
Zu beachten ist, dass nach § 34 a Abs. 6

PolG NW, das Gericht die Polizei von der
Entscheidung zu informieren hat. Nach 
§ 13 Abs. 4 HausratVO ist in Fällen, in de-
nen ein Kind in der Betroffenen Wohnung
lebt, das Jugendamt gleichfalls von der
Entscheidung zu informieren.
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Wolfgang Arenhövel
Am 7. 11. 1946 in Ibbenbüren geboren,
verheiratet, zwei Kinder. 

Jura-Studium in Regensburg und Mar-
burg, dort 1. Staatsexamen. 

Referendarzeit in den OLG-Bezirken
Celle und Oldenburg. 1978 Ernennung
zum Proberichter, 1981 Richter am LG
in Osnabrück. 1991 Ernennung zum
Richter am OLG Oldenburg, dort
zunächst in einem Familiensenat tätig,
später in einem allgemeinen Zivilsenat,
mit einem Teil der Arbeitskraft Verwal-
tungsaufgaben (Personalreferent für
den gehobenen Dienst; Referent für Or-
ganisationsfragen).

1997 Präsident des LG in Verden, seit
1999 Präsident des LG Osnabrück.

Stationen im Richterbund
Mitglied des Vorstandes der Bezirks-
gruppe Osnabrück (1982 bis 1989);
Mitglied der EDV-Kommission des
Nieders. Richterbundes (1986 bis
1993); Vorsitzender der Bezirksgruppe
Oldenburg (1993 – 1994); Geschäfts-
führer des Nds. Richterbundes (1994 –
1997); Vorsitzender des Nds. Richter-
bundes (1998 – 2003); seit 26. Juli
2003 Bundesvorsitzender.

Weitere Aktivitäten
Vorsitzender der Juristischen Gesell-
schaft Osnabrück – Emsland; Mitglied
des Vorstandes der Hans-Mühlenhoff-
Stiftung in Osnabrück (Stiftungszweck:
Förderung von Studenten und Dokto-
randen, Schwerpunkt naturwissen-
schaftliche Fächer und Volkswirt-
schaft).

Neuer Bundesvorsitzender
des DRB

Aus den Bezirksgruppen

Die Bezirksgruppe Bonn hatte am 26. 5.
2003 gemeinsam mit dem Bonner Anwalt-
Verein und dem Bonner Juristischen Forum
die BJMin Brigitte Zypries in das LG Bonn
eingeladen, um die rechtspolitischen Vor-
haben der Bundesregierung in der 15. Le-
gislaturperiode kennen zu lernen und zu
diskutieren. 

In ihrem Vortrag beschränkte sich die
BJMin auf drei Schwerpunktthemen: Zum
Thema „Sicherheit schaffen/Opfer schüt-
zen“ gehört neben Änderungen im Sexual-
strafrecht die Reform der Strafprozess-
ordnung (StPO). Nach den Vorstellungen
der Bundesregierung sollen die Opfer mehr
Verfahrensrechte erhalten, wie das Recht
auf Beiordnung eines Opferanwalts/eines
Dolmetschers oder ein Informationsrecht.
Aus Gründen des Opferschutzes soll es
zulässig werden, vor dem Landgericht An-
klage zu erheben. Das Adhäsionsverfahren
soll vereinfacht werden, um die heute in
der Praxis herrschende Zurückhaltung bei
der Anwendung dieses Verfahrens zu been-
den. Bei alledem sollen die Rechte des An-
geklagten aber nicht eingeschränkt werden. 

Frau Zypries machte in ihrem Vortrag
deutlich, dass die Bundesregierung in der
Diskussion noch offen ist. Die Ergebnisse
vom Deutschen Juristentag 2004 sollen ab-
gewartet werden.

In der Umsetzung bereits weiter ist die
Bundesregierung bei dem 2. Schwerpunkt-
thema „Bürokratie abbauen/Rechtsstaat
modernisieren“. Mit dem Entwurf zum
Justizmodernisierungsgesetz hat die Bun-
desregierung ihre Vorstellungen offen ge-
legt. Ziel soll die Optimierung justizinter-
ner Abläufe und die Straffung der Verfah-
ren sein. Z. B. soll im Strafprozess die Re-
gelvereidigung abgeschafft werden. Künf-
tig sollen Unterbrechungen statt für 10 Ta-
ge-Frist für drei Wochen möglich sein. Das
Strafbefehlsverfahren soll erweitert wer-
den. Im Zivilverfahren sollen z. B. Sach-
verständigengutachten aus Parallelrechts-
streiten als Beweis verwertet werden dür-
fen. Unter „Rechtsstaat modernisieren“
versteht die Bundesregierung auch die Ver-
lagerung von Aufgaben vom Richtern auf
den Rechtspfleger, z. B. bei Nachlass-,
Handelsregistersachen aber auch der Straf-
vollstreckung. 

Ein ehrgeiziges Vorhaben ist auch die
Strukturreform der Anwaltsgebühren, der
Entschädigung für Zeugen, Sachverständi-
ge und Schöffen. Noch in diesem Jahr will
man hier in das Gesetzgebungsverfahren
gehen. Da die Reform mit einer Erhöhung
der Gebühren verbunden sein wird, erwar-
tet Frau Zypries hier erbitterten Widerstand
der Länder, was der anwesende Staatsse-
kretär im Landesministerium NW Schub-
mann-Wagner nur bestätigen konnte. 

Das Argument der leeren Kassen versagt
bei dem 3. Schwerpunkt der Rechtspolitik,
der Stärkung der Verbraucherrechte.

Hier ist die Bundesregierung in der Pflicht,
EU-Richtlinien umzusetzen. In diesem Zu-
sammenhang betonte BJMin Zypries, dass
der Bund „europatauglicher“ werden müs-
se. Die bisherigen Gesetzgebungskompe-
tenzen führten dazu, dass eine Verzögerung
der Länder bei der Umsetzung von EU-
Richtlinien in ihren Bereichen dem Bund
angelastet werde. Ziel müsse eine klare Ab-
grenzung von Gesetzgebungskompetenzen
und Verantwortlichkeiten sein. 

Ärger dürfte der Bundesregierung bei
der noch nicht erfolgten Umsetzung von
Antidiskriminierungsrichtlinien ins Haus
stehen. Hierbei handelt es sich um ein
schwieriges Thema, dessen Notwendigkeit
im Zweifel steht. Die Regeln sollen näm-
lich auch im Privatrecht gelten, ein Be-
reich, wo bislang mit § 138 BGB gearbeitet
wurde. Frau Zypries räumte ein, dass auch
in der eigenen Partei noch diskutiert werde,
wieweit die Regelung gehen solle. Einig-
keit bestehe nur darin, dass die Schutzvor-
schriften zugunsten behinderter Menschen
noch ausgedehnt werden müssten. 

Unter den Komplex des Verbraucher-
schutzes fallen die Arbeiten der von der
Bundesregierung eingesetzten Kommissi-
on zur Stärkung der Anlegerrechte und der
Unternehmensintegrität. Die BJMin bedau-
erte, dass berechtigte Forderungen nach
mehr Transparenz von Unternehmensent-
scheidungen, z. B. bei der Vergütung von
Vorständen, stets von den Betroffenen nur
als Neiddebatte abgetan werde. 

Im Anschluss an den 45-minütigen Vor-
trag bestand Gelegenheit, die angesproche-
nen Punkte zu diskutieren und die Bundes-
ministerin nach weiteren Vorhaben zu be-
fragen, wovon reger Gebrauch gemacht
wurde. Dabei zeigte sich Frau Zypries of-
fen für Kritik und Anregungen der Praxis.
Sie schloss sich dabei der Forderung an, die
Anhörungsfristen für die Praxis zu verlän-
gern, wobei sie aber auch klarstellte, dass
die Verzögerungen nicht im Bundesminis-
terium liegen, sondern auf dem langen Ver-
waltungsweg in den Ländern. 

Nach der angeregten Diskussion konn-
ten bei einem Umtrunk die Gespräche fort-
gesetzt werden. Hierbei wurde viel Lob für
die interessante und aufschlussreiche Ver-
anstaltung geäußert.

Letzte Meldung

Dr. Tonio Walter, Kleine Stilkunde für
Juristen, Verlag C. H. Beck, IXIV, 261 S.,
geb., 18,– Euro; ISBN 3-406-49879-5

Juristische Texte haben den Ruf, unverständlich
und nur schwer leserlich zu sein. Der Verfasser
sensibilisiert in seiner Stilkunde den Leser für
die typischen Schwächen des Juristendeutsch.
Er vermittelt, wie man mit wenigen und einfa-
chen Mitteln lebendig und trotzdem kurz und
bündig schreibt. Dargestellt werden nicht nur
grammatische Grundlagen, Stilregeln und -sün-
den, sondern auch kurze Exkurse in Sprachwis-
senschaft und Geschichte. RLG Wöstmann

Buchbesprechung
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Wir gratulieren zum Geburtstag: 
September/Oktober 2003
Zum 60. Geburtstag
1. 9. Joern Richter
3. 9. Rolf-Dietrich Micke
5. 9. Klaus-Peter Splittgerber
6. 9. Jürgen Eichholz

14. 9. Wilhelm Jackson
16. 9. Dr. Jürgen Burghardt
17. 9. Heinz A. Leißen
20. 9. Antje Turanli
21. 9. Dieter Varnholt
22. 9. Brigitte Anhut
26. 9. Klaus-Albrecht Heine
28. 9. Hartmut Kamp
1. 10. Dr. Axel Jährig
4. 10. Dr. Christoph Eggert

Rainer Hamann
11. 10. Mechthild Schwanzer
19. 10. Peter Opitz von Bardeleben
22. 10. Heide Hagenberg
23. 10. Thomas Delbeck
27. 10. Heinrich Granow

Zum 65. Geburtstag
2. 9. Karl-Dieter Staat
3. 10. Christa Krumbein

Jürgen Schaper
6. 10. Dr. Armin Lünterbusch

11. 10. Dr. Karl-Heinz Wohnseifer
16. 10. Gerhard Both

Eberhard Illigens
18. 10. Peter Uschwa
26. 10. Dr. Klaus Forsen

Zum 70. Geburtstag
6. 9. Dr. Horst Gaebert

12. 9. Paul Tillmanns
26. 9. Klaus Arend
29. 9. Dr. Franz Koemhoff
4. 10. Bruno Hotze

Dr. Heinz Schetter
19. 10. Dr. Karldieter Schmidt
22. 10. Dr. Hans-Gerhard Feckler
31. 10. Hermann Johannemann

Zum 75. Geburtstag
12. 9. Hermann Hahn
16. 9. Dr. Heinrich Wiesen
18. 9. Norbert Clouth

und ganz besonders
1. 9. Leonhard Klimiot (83 J.)
4. 9. Alexander Decking (79 J.)

Eleonore Menzel (76 J.)
5. 9. Hans Spaetner (77 J.)
8. 9. Helmut Broich (83 J.)
9. 9. Reimund Walter (93 J.)

12. 9. Helmut Rehborn (77 J.)
15. 9. Werner Prestin (76 J.)
19. 9. Walter Steffens (84 J.)
20. 9. Fritz Wals (77 J.)
25. 9. Dr. Karl Herrmann (82 J.)
29. 9. Gerhard Wippich (84 J.)
7. 10. Dr. Werner Kreuz (78 J.)
9. 10. Dr. Ulrich Firnhaber (78 J.)

17. 10. Karla Horster (76 J.)
20. 10. Lothar Eckardt (76 J.)
21. 10. Dr. Hans Jonas (84 J.)
23. 10. Armin Maass (82 J.)
29. 10. Dr. Wolfgang Kurtenbach (83 J.)
30. 10. Dr. Bruno Bergerfurth (76 J.)

Rudolf Mengeringhausen (77 J.)
31. 10. Reinhard Olfs (77 J.)

Symphonie-Konzert des
Bundesjuristenorchesters
zugunsten der 
Lebenshilfe Aachen

„Musik ist ein 
Gespräch von
Seele zu Seele“
Ihren ersten großen öffentlichen Auftritt
stellen über 45 musikbegeisterte Juristen
des Bundesjuristenorchesters ganz in den
Dienst einer guten Sache: Das Konzert am
26. Oktober 2003 um 19.00 Uhr im Krö-
nungssaal des Aachener Rathauses wird
veranstaltet zugunsten der Lebenshilfe für
geistig Behinderte Aachen e.V. 

Im Bundesjuristenorchester musizieren
Richter, Staatsanwälte, Notare und Juristen
aus sämtlichen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung und der freien Wirtschaft und
aus allen Teilen Deutschlands. 

Bei dem Auftritt in Aachen – der auf CD
aufgezeichnet wird – stehen unter der 
musikalischen Leitung von Klaus-Peter
Modest, Hamburg, u. a. Beethovens Sym-
phonie Nr. 1, C-Dur und das 4. Horn-
konzert von Mozart mit Stefan Dohr, 
1. Solohornist der Berliner Philharmoniker,
auf dem Programm.

Die Lebenshilfe Aachen ist heute die in
unserer Region wohl bedeutendste Einrich-
tung für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Viele der von ihr geförderten Kinder
und Erwachsene mit Behinderung können
häufig nicht mit anderen kommunizieren,
weil sie nicht die Möglichkeit haben, sich
auszudrücken. Musik ist für sie ein Medi-
um, diese Grenzen zu überwinden. Beim
Spiel auf pentatonischen Instrumenten er-

fahren sie Gemeinschaft und Harmonie.
Kinder mit autistischen Zügen, Kontakt-
und Kommunikationsstörungen oder
schwerer Mehrfachbehinderung werden
durch die Musiktherapie darin unterstützt,
ihre seelischen und emotionalen Kräfte zu
entfalten. Die Kinder verleihen durch die
Musik ihre Empfindungen Ausdruck und
nehmen sich zugleich selbst wahr.

Der Erlös des Benefizkonzertes fließt
ohne Abzug in die Anschaffung neuer 
Instrumente für die Musiktherapie (z. B.
Klangschalen, Kantelen, Monochord,
Klangwiegen, Bassstäbe, Röhrenglocken-
spiele, Steeldrum, Schlitztrommel).

Kartenvorbestellung (ab sofort tele-
fonisch möglich) oder nähere Informa-
tionen bei der Lebenshilfe Aachen
(02 41) 9 28 25-20 oder ROLG Joh. 
Gode (02 41) 9 20 94 15.
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